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Vorbemerkung 

Die Freie Republik Uhlenhof stellt keine Republik im hergebrachten Sinne dar. 

Sie ist ein Organismus. Aber sie besitzt nicht die üblichen Organe staatlicher Gewalt. Vor 
allem keine Justiz, keine Polizei, kein Militär, kein Finanzamt und nichts, das man Bürokratie 

nennen könnte. Sie besitzt auch keine Politiker, Geheimbünde und Systeme zur Manipulation 
und Kontrolle der Bürger, schon gar nicht irgendwelche von diesen organisierte Verbrechen. 
Sie verfügt nicht einmal in verdeckter Form über irgendeine jener Strukturen, wie sie Aus
druck heute üblicher Staats- und Gesellschaftsordnungen sind. Insbesondere verfügt sie über 
keine imperialistischen Strukturen. Nun, sie ist derzeit natürlich viel zu klein für die Entwick
lung solcher Strukturen. Doch derartige Strukturen sind bis auf gewisse Führungs-, Verwal
tungs- und Schutzstrukturen nicht einmal im Ansatz, sozusagen im Keim oder in den Genen 
des sich entwickelnden Organismus, angelegt. 

Das Wesentliche an der Freien Republik Uhlenhof ist: 

1. Sie ist Ausdruck einer Weltanschauung und Ethik, die sich ganz wesentlich von den 
heute üblichen Religionen, Ideologien und deren Handlungsmaximen unterscheidet. 1 

2. Sie betrachtet sich nicht als Teil der sogenannten Bundesrepublik Deutschland, sondern 
als Teil des 1871 wiedergegründeten Deutschen Reiches. 

3. In ihr geltenfreiheitlich-demokratisch-rechtsstaatliche Grundsätze - wozu auch sozia
le, naturgerechte, nichtimperialistische und nichtrassistische zählen - in umfassender 
Weise und ohne jede Einschränkung, im Gegensatz zu den Verhältnissen außerhalb der 
Grenzen dieser Republik. 

Die Gründung der Freien Republik Uhlenhof ist etwas absolut Folgerichtiges. Im Mai 1 945 

unterschrieb die Führung der Deutschen Wehrmacht ihre bedingungslose Kapitulation. Die 
damalige Regierung unter der Leitung von Dönitz unterschrieb aber keine bedingungslose Ka
pitulation des Deutschen Reiches. Das unterstrich Dönitz ausdrücklich in seiner sogenannten 
Monheimer Erklärung. Im übrigen wäre die Regierung Dönitz auch nicht befugt gewesen, ei
ne bedingungslose Kapitulation des Reiches zu erklären, das hätte nur das deutsche Volk in 
seiner Gesamtheit tun können. Das hat es aber nicht getan. Daher hat das Bundesverfassungs
gericht der BRD völlig zutreffend festgestellt, daß das Deutsche Reich als Rechtssubjekt fort
besteht, nur nicht handlungsfähig ist, da ihm hierfür die Regierung und die von dieser regier
ten Staatsorgane fehlen. 

Das Deutsche Volk lebt also in einem Staat, dem Deutschen Reich, das kraft fremder Gewalt 
nicht handlungsfähig ist. Das ist ein sogenanntes Interregnum. Während eines Interregnums 
können die Bürger die Belange ihrer Gemeinschaft selbst regeln. Auch das ist folgerichtig: 
Der Einzelne, die Gruppe, das Volk sind Wesenheiten mit dem Recht auf Selbstbestimmung, 
der Staat ist lediglich eine Organisationsform dieser Wesenheiten zur Regelung gemeinschaft
licher Aufgaben. Daher handeln Organe eines Staates nur dann legal, wenn sie im Namen und 
nach dem freien Willen dieser sich selbst bestimmenden Wesenheiten handeln. Dort, wo sie 
das nicht tun, herrscht keine Selbstbestimmung und keine Legitimität im Rahmen freiheitlich
rechtsstaatlicher Demokratie(= Volksherrschaft), das heißt, es herrscht Diktatur. Damit ist 
auch klar, daß jede Form der Manipulation des Auftrags oder des Willens des Einzelnen, einer 
Gruppe oder des Volkes, z. B. über die Anwendung von Desinformation, Suggestion, Gehirn-

1 Näheres dazu in: Roland Bohlinger, Gutachten zur Frage der Eignung der Philosophie Mathilde Ludendorffs 
als weltanschauliche Grundlage für ein freiheitlich-demokratisch-rechtsstaa(/iches Gemeinschaftsleben, Viöl 

2001, 3. Auflage. Siehe außerdem die inzwischen erschienene Schriftenreihe der FRU sowie die in Kürze er

scheinenden weiteren Schriften, daneben ein großer Teil der in unserem Verlag veröffentlichten Literatur. 
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wäsche oder über die Erzeugung von Furcht oder einer Schuldneurose, nicht im Bereich des
sen liegt, was als Wesen einer freien Selbstbestimmung im Rahmen freiheitlich-rechtsstaatli
cher Demokratie anzusehen ist. 

Natürlich sind im Mai 1945 nicht alle bisherigen Organe des Deutschen Reiches beseitigt wor
den. Im Grunde wurde nur die Regierung beseitigt und an ihre Stelle die Regierungsgewalt der 
Siegermächte gesetzt, die dann nach eigenem Gutdünken einerseits Staatsorgane des Reiches 
übernahm, umformte oder auflöste, und andererseits neue Organe schuf. Aus dieser Entwick
lung ging die Bundesrepublik Deutschland hervor. Sie ist ein Geschöpf der westlichen Besat
zungsmächte. 

Die BRD ist auch heute noch ein Geschöpf der westlichen Besatzungsmächte. In der nachfol
genden Dokumentation zitiere ich die von der Bundesregierung mit den Drei Mächten (=west
liche Besatzungsmächte) geschlossene Vereinbarung vom 27./28.9.1990, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, 1386 ff .. Ein Faksimile der Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt befindet sich in der Anlage. Danach sind ausnahmslos alle nach dem 9. Mai 
1945 ergangenen gesetzlichen, gerichtlichen und administrativen Maßnahmen der Besatzungs
mächte nach wie vor gültig, sie dürfen nicht aufgehoben oder diskriminiert werden und alle 
künftigen staatlichen Maßnahmen müssen in diesem vorgegebenem Rahmen bleiben, und 
zwar zeitlich unbegrenzt. Das heißt, die BRD ist gemäß diesen Verträgen n i c h t  s o  u v e -

r ä n , sondern ein f r emd g e s  t e u e r  t e s  u n d - g e b  u n d e n e s  Staatsgebilde auf einem 
Teil des Territoriums des Deutschen Volkes und Reiches. 

Da die Vereinbarung vom September 1990 ohne zeitliche Begrenzung erfolgte, ergibt sich 
daraus zugleich, daß es Ziel und Wille der Vertragsschließenden war, dem Deutschen Volk 
d i e  S e l bs t be s t i m m un g  a uc h  künftig - genaugenommen auf ewig- zu verwei

g e r n . Daraus wiederum ergibt sich als zwingend logische Schlußfolgerung, daß die BRD 

trotz vieler Elemente einer freiheitlich-rechtsstaatlich-demokratischen Ver faßtheit im Kern 
keine freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie, sondern ein V a s a 11 e n s t a a t m i t d i k t  a -
t o r i s c h e r  G r un d  s t r u k t  u r darstellt. 

Natürlich taucht bei einer solchen Schlußfolgerung, die der üblichen Version widerspricht -
nämlich der Version einer vollen Souveränität der BRD und des deutschen Volkes - sofort die 
Frage auf, ob diese Schlußfolgerung nicht eine Überinterpretation darstellt. Nun, wenn die In
terpretation nicht zutrifft, 

- was sollte dann die Vereinbarung 45 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, 

- warum erklärte man sämtliche gesetzgeberischen, gerichtlichen und administrativen Maß-
nahmen der westlichen Besatzungsmächte für unantastbar, und zwar ohne jede inhaltliche 
und zeitliche Einschränkung, 

- warum sollten sämtliche Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte die Grundlage und 
der Rahmen sein für alle weiteren staatlichen Maßnahmen, und zwar auch hier ohne jede 
Einschränkung, 

- und warum verwehrte man damit dem Deutschen Volk die Selbstbestimmung und eine völ-
lig.frei gewählte eigene Verfassung für alle Zukunft? 

So geht man eigentlich nur mit Kolonialvölkern um. Die regierenden Schichten der Drei Mächte 
haben da ja reiche Erfahrungen, gegenüber unbotmäßigen Indianern, Schwarzen, Indem, Viet

namesen, Algeriern. 

Im übrigen nenne ich nachfolgend sehr gewichtige Beweise, daß sich die Theorie - meine In
terpretation - in der politischen Praxis deutlich widerspiegelt. Mehr noch: die Sach- und 
Rechtslage erweist sich im Spiegel dieser Beweise als klarer Ausdruck eines imperialistischen 
Feldzugs mit dem Ziel, das Deutsche Volk auf ewig zu knebeln und möglichst nicht nur poli
tisch, sondern auch sonstwie zu „ entdeutschen ". Entdeutschen? Ja. Denn zu was führt eine 
Unterdrückung, zu was eine auf unbegrenzte Zeit gewollte Verhinderung einer Selbstbestim-
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mung? Zur Praktizierung einer Fremdbestimmung. Was sonst. Und was bedeutet Fremdbe
stimmung anderes als die Aufprägung einer fremden Bestimmung, einer fremden Art, also bei 
den Deutschen eine Entdeutschung? Und sind die meisten unter uns nicht schon weitgehend 
entdeutscht? Die Entdeutschung ist inzwischen schon so weit gediehen, daß ein Deutscher, 
der deutsch sein will, damit rechnen muß, sc� angesehen bis diffamiert, nicht selten sogar 
körperlich und juristisch angegriffen zu werden. 

Der antideutsche Feldzug begann nicht 1939, sondern sehr viel früher. Manche behaupten, er 
hätte mit dem Ersten Weltkrieg begonnen. Doch er begann noch früher, sehr viel früher. 1914 
trat er nur in seine vorerst letzte Phase ein. Der britische Premier und erklärte Zionist Winston 
Churchili3, dann einer seiner Nachfolger, John Major4, außerdem der britische UNO-Botschaf
ter und spätere Botschafter in Paris Lord Herbert Gladwyn5 sprachen von einem Dreißigjähri
gen Krieg gegen Deutschland und meinten die Zeit von 1914 bis 1945. Ähnlich äußerte sich 
Henry Kissinger.6 Doch endete der Feldzug 1945? Mitnichten. Nach dem Krieg hatten die Deut
schen noch mindestens 12 Millionen Todesopfer zu beklagen (alle Vertreibungsopfer mit ein
gerechnet). Daneben erlebten sie eine bis heute fortdauernde Entmachtung, Umerziehung, Kon
trollierung, Überfremdung, Familien- und Nachwuchsfeindlichkeit, Ausplünderung, Heimat
und Umweltzerstörung. Wenn wir den Beginn des Krieges erst 1914 ansetzen, dann dauert 
dieser Krieg, genau genommen, schon 87 Jahre, nur daß dieser Krieg mit wechselnden, kei
neswegs nur militärischen Mitteln geführt wird, und daß er keineswegs beendet ist. Ich will 
dazu an dieser Stelle nichts weiter ausführen. Hinsichtlich des Krieges nach 1945 findet der 
Leser einiges in diesem Heft, mehr noch in nachfolgenden Heften und ansonsten sehr viel weite
res Material in den zahlreichen Veröffentlichungen des Verlags für ganzheitliche Forschung. 
Hier sollen nur noch einige Zitate folgen, die geeignet sind, ein wenig Licht auf die tatsächli
chen politischen Tendenzen zu werfen. 

2 Nur ein kleines Beispiel unter vielen tausenden, das ich heute in Mensch und Maß (Folge 1 2, 23.6.2001, S. 
559f.) las: In einem offenen Brief, veröffentlicht in den Ruhr-Nachrichten vom 8.5.2001 , verlangten die Grü
nen und ihre Fraktionssprecherin Daniela Schneckenburger, daß eine Lesung des zweiten Vorsitzenden des 
Vereins Deutsche Sprache, des Autors Dr. Horst Hensel, in der Stadt- und Landesbibliothek abgesetzt werde, 
weil er in seinem Buch Sprachverfall und kulturelle Selbstaufgabe erklärt habe, daß wir „sprachlich und kultu
rell ... schon wie in einem besetzten Land lebten". Das sei „ nationalistische Deutschtümelei". 

3 Winston Churchill in einem Brief an Josef Stalin vom 27.2.1 944: „Ich betrachte diesen Krieg [1 939-1 945] ge
gen deutschen Angriff samt und sonders als einen 30jährigen Krieg von 1914 an. " (Schriftwechsel zwischen 
Roosevelt, Churchill und Stalin 1941-1945, Bd. 1, S. 204, zit. nach Udo Walendy, Wahrheit für Deutschland, 
Vlotho 1 970, S. 48.) 

4 John Major in einer Rede in Berlin am 8. Mai 1 995 zur gemeinsamen Feier des Sieges vom 8.  Mai 1 945: „ Vor 
fünftig Jahren sah Europa das Ende des Dreißigjährigen Krieges von 1914 bis 1945. " Bulletin des Presse
und Informationsamts der Bundesregierung, Nr. 3 8, Bonn 1 2 .5.1945. Siehe außerdem „press-release" der brit. 
Botschaft vom 1 3  .1 1 .1 995. 

5 Lord Gladwyn bewertete beide Weltkriege als einen „30jährigen Krieg von 1914-1945", allerdings mit einer 
ausführlichen Begründung. Darin heißt es: „Heute kann man den sogenannten ersten Weltkrieg als das anse
hen, was er tatsächlich war, nämlich als den Beginn des dritten europäischen Bürgerkrieges (1914-1945); der 
erste war der Dreißigjährige Krieg, der zweite die Französische Revolution und die Zeit Napoleons. Bei allen 
diesen Kriegen ging es um die Grundfrage: Wie [und vor allem von wem! R.B.] sollte Europa regiert werden? 
Sollte es irgendeine zentrale Autorität geben? In gewissem Sinne war die Katastrophe von 1914 vermeidbar, 
ja man könnte sagen, sie war ein einziger furchtbarer Irrtum. [So, nur ein Intum! Welche Verniedlichung im
perialistischen Macht- und Vernichtungswillens! R.B.] ... Aber der Versailler Vertrag brachte keine Lösung 
[sollte er das denn? R.B.] ... Zwar war Deutschland als potentielle Macht nicht beseitigt worden. Das zweite 
Deutsche Reich existierte zwar nicht mehr, aber die Weimarer Republik blieb weitgehend Herr über ihr eige
nes Schicksal ... Trotz des überall verkündeten totalen Sieges der Alliierten endete der Kampf von 1914-1918 
in Wirklichkeit unentschieden. Da das eigentliche lebenswichtige politische Problem [auch wieder eine völlig 
verniedlichende Formulierung! R.B.] offensichtlich nicht gelöst worden war [vor allem nicht die Vernichtung 
Deutschlands, R.B.], lag es auf der Hand [auf oder in wessen Hand? R.B.], daß irgendwann ein weiterer Versuch 
gemacht werden würde, eine Lösung zu finden." (Lord H. Gladwyn, Pladoyer für Europa, Köln 1 967, S. 29 f.) 

6 Siehe die Zitate auf S. 6 und 7 dieser Schrift. 
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Gleich nach der sogenannten Wiedervereinigung-die nur eine Teilvereinigung war- äußerte 
der ehemalige Botschafter Hans Arnold, teilweise jüdischer Herkunft, am 1 8 .5 . 1 990 in der 
Zeit, deren Herausgeber schon seit vielen Jahren Mitglied der Bilderberger u. a. überstaatli
cher Lenkungsgremien ist, von denen er seine besonderen „Anregungen" und „Weisungen" 
erfährt, und zwar unter der bezeichnenden Überschrift „Deutschland muß sich selbst entmach
ten - Nur so wird die Wiedervereinigung für Europa verträglich": 

„ .. . Das künftige Deutschland wird, als ein europäisches Deutschland, in Europa wirtschaftlich 
und militärisch entmachtet sein müssen. 

Die wirtschaftliche Integration ist durch den EG-Prozeß vorgegeben und unumkehrbar. Und 
dieser Prozeß wird sich, wie sich auch an der jüngsten KSZE- Wirtschaftkonferenz in Bonn 
ablesen ließ, schrittweise und mit abgestuften Verfahren auch auf Osteuropa ausdehnen. Die 
Möglichkeit, wirtschaftliche Macht für politische Zwecke auszuspielen, wird es diesem Europa 
für Deutschland nicht geben. 

Die politische Domestizierung hingegen wird schwerlich aus einem allgemeinen Trendfolgen. 
Zu vage sind bisher die Aussichten für eine politische Integration Westeuropas, in die Deutsch
land eingebunden werden könnte . . .  

Für das künftige Deutschland sollte es daher nicht länger nur darum gehen, daß kein Krieg 
mehr von deutschem Boden ausgehen darf Vzelmehr sollte von diesem jetzt die Entnationali
sierung der europäischen Nationalsstaaten ausgehen. Dafür ist eine konsequente Verstärkung 
der Föderalisierung im künftigen Deutschland bis hin zu einer maßgeblichen Beteiligung der 
B1111desländer an der Außen- und Sicherheitspolitik geboten. Ein derart kompromißlos föderali
siertes und damit in seiner au.jJenpolilischen Aktionsfreiheit gewollt eingeschränktes Deutsch
land wäre für Europa ein neues und bedeutsames Element der Stabilität und des Ausgleichs. 

Der politischen Entspannung folgte eine militärisches Auseinanderrücken zwischen Ost und 
West. Ihm wird nun in gleicher Konsequenz die Entmilitarisierung des bisherigen Kampffeldes 
Deutschland folgen müssen. 

Es werden also neue Formen der gesamteuropäischen Zusammenarbeit gefunden werden 
müssen. Und wie die Bundesrepublik bei ihrem Eintritt in das westliche Bündnis Einschrän
kungen ihrer Souveränität auf sich nahm, so sollte jetzt das geeinte Deutschland in ein ge
samteuropäisches Sicherheitssystem mit vergleichbaren Vorleistungen eintreten. Im eigenen 
Interesse und dem Europas wird Deutschland unter gesamteuropäischer Kontrolle und Ga
rantie zur militärischen Bedeutungslosigkeit schrumpfen müssen." (Hervorhebungen nicht im 
Original.) 

Der ehemalige US-Außenminister Henry A. Kissinger äußerte sich in gleicher Stoßrichtung in 
der Welt am Sonntag vom 1 .3. 1 992, S. 5, unter dem Titel „Die Einigung Europas darf nicht 
auf Kosten der NATO erfolgen": 

„ Die Atlantische Allianz wurde 1949 geschaffen, als die Rote Armee an der Elbe stand und 
eine sowjetische Invasion Westeuropas bevorzustehen schien. Deutschland war geteilt und 
entmilitarisiert, und Europa begann gerade erst, sich wirtschaftlich zu erholen. Die Bedeu
tung der NATO nahm mit der Aufgabe zu, das sich wiederbewaffaende Deutschland in einem 
größeren Rahmen als dem nationalstaatlichen zu verankern. Ahnliches galt für die Europäi
sche Gemeinschaft, gedacht als Nebenstruktur zur Atlantischen Allianz, die versuchte, ein 
wiedererstarkendes Deutschland zu integrieren. " An anderer Stelle sprach Kissinger offen 
von einer „ zur Beschränkung Deutschlands gedachten EG". Die Gedankengänge Kissingers 
hinsichtlich Deutschlands, nämlich es „ zu verankern", „ zu integrieren", „ zu beschränken ", 
die ja nichts anderes bedeuten, als daß Deutschland völlig unter Kontrolle gehalten werden 
soll, etwa im Sinne der Äußerung des früheren Generalsekretärs Lord Ismay - übrigens eben
falls wie Kissinger jüdischer Herkunft - , die Aufgabe der NATO wäre „ die Amerikaner in 
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Europa zu halten, die Russen aus Europa herauszuhalten und die Deutschen niederzuhalten ", 
diese Gedankengänge lassen sich auch auf die derzeitige Entwicklung hinsichtlich der Bun
deswehr beziehen. In der Ausgabe 2/1 999 der Zeitung Der Heimkehrer7 heißt es u.a.: 

„ Multinationalität ist ein besonderes Kennzeichen bei der Gestaltung von Sicherheit mit mi
litärischen Mitteln. Gemeinsam sind wir stark. Bundeswehr voll integriert in multinationalen 
Verbänden. . .  Die NATO-Landstreitkräfte verfügen über vier multinationale Großverbände, die 
hauptsächlich als Krisenreaktionskräfte konzipiert sind, das heißt, kampfstark, schnell ver
fügbar und in kürzester Zeit einsatzbereit. Deutschland ist als einzige Nation an allen multi
nationalen Großverbänden der NATO beteiligt [also überall gebunden, R. B.]. Das deutsche 
Heer ist darüber hinaus auch bilateral [zweiseitig] mit den NATO-Partnern verbunden. Auch 
die deutsche Luftwaffe und die deutschen Seestreitkräfte sind mit ihren Kampfgeschwadern 
NATO-integriert. Wenn z. B. die Marine ausläuft, so fahren die Zerstörer, Fregatten und U
Boote in der Regel in einem gemischten NATO- Verband . . .  In einem historischen Wandlungs
prozeß befindet sich derzeit das deutsch-dänische Korps LANDJUT mit Stab in Rendsburg. 
Mit dem NA TO-Beitritt Polens wird LANDJUT in ein Multinationales Korps Nord-Ost mit 
Hauptquartier in Stettin umgegliedert. " 

Die Bundeswehr steht also unter völliger Kontrolle, wie es sich für Truppen unterjochter Völ
ker geziemt. Das war schon im Alten Rom so. Warum sollte es heute anders sein? 

In diesem Zusammenhang sollte man an einen Artikel in der Allgemeinen jüdischen Wochen
zeitung erinnern, der sozusagen einen Teil der wahren Pläne mit Deutschland enthüllte. Er er
schien am 24.6. 1 993 , verfaßt von J.-P. Picaper, dem Deutschlandkorrespondenten der sich in jü
dischem Besitz befindenden Zeitung Le Figaro, Paris: 

„ Wo leben die Deutschen denn nur? .. . Haben die Deutschen wirklich eine so 'lange Leitung', 
daß sie immer noch nicht verstanden haben, was auf der Welt los ist? Ich erinnere mich an 
die spektakuläre Pressekonferenz des UNO-Generalsekretärs im vergangenen Januar in Bonn, 
als er seine Enttäuschung über das deutsche Verhalten - ausdrücklich - mit undiplomatischer 
Offenheit bekundete und Vorschläge der Bundesregierung, die in den nächsten Jahren nach 
dem Umzug von Regierung und Parlament nach Berlin verlassene Geisterstadt und Investiti
onsruine Bonn den Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen, ironisch abschlug. Ganz an
dere Leistungen werden von den Deutschen verlangt als solche, die ihre Fehlentscheidungen 
international ausgleichen würden. 

Nachdem sich die Germanen in der Geschichte einen Ruf wie Donnerhall verschafft hatten, 
sind die Bürger und Bürgerinnen der Bundesrepublik Deutschland . . .  inzwischen zum sanfte
sten Volk auf Erden geworden. [Ach, jetzt auf einmal! Nachtigall, Nachtigall. R. B.] Ich glau
be, nur die Eskimos sind friedfertiger als die Deutschen, diese blauäugigen 80 Millionen Frie
densengel beziehungsweise -apostel. Ja, das Wort Apostel ist keineswegs übertrieben. Der 
missionarische Eifer ist zwischen Rhein und Oder groß. Neulich fragte mich eine Nachbarin, 
wann denn meine Frau zu den 'Frauengesprächen über Friedenserziehung ' kommen würde. 
Ich spürte, wenn sie weiterhin nicht hingeht, werden sich bald erhobene Zeigefinger gegen 
uns richten. Wir werden als kriegslüstern gelten. 

Auf welchem Planet leben eigentlich die Deutschen? In den 60er, 70er und 80er Jahren, als 
Westeuropa und in erster Linie die Bundesrepublik Deutschland unmittelbar bedroht waren, 

flüchtete die deutsche Intelligenz auf eine Wolke, hoch oben über den Dächern Europas. Dort 
oben debattierte sie hochgelehrt und auf 'Fachjargonesisch ' über das Wesen des Kapitals und 
über den ewigen Frieden. Sie betrieb dort den Kult des guten Gewissens . . .. 

Wer so eindringlich wie die Gegner von UNO-Einsätzen auf das Grundrecht pocht, sollte 
eben den Wortlaut der Verfassung beherzigen, der Offensivkriege verbietet, aber Selbstvertei-

7 H.-D. Lorenz, „Gemeinsam sind wir stark. Bundeswehr voll integriert in multinationalen Verbänden", Der 
Heimkehrer, März/April 1 999, S. 3 .  
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digung der Deutschen bei Angriffen und Unterstützung von Verbündeten und Freunden in 
Notlagen mit militärischen Mitteln erlaubt . . .  

Das 20. Jahrhundert kannte zwei große Kriege und den Kalten Krieg. Daneben gab es zahl
reiche kleinere, mörderische Kriegsschauplätze. Das chaotische 21. Jahrhundert mit seinen 
tausend begrenzten Kriegen und Lokalmassakern hat bereits angefangen. Wenn sie Mitte/
und Westeuropa auch (noch) nicht unmittelbar betreffen, wäre es dennoch töricht zu glauben, 
man könnte sich aus seiner Epoche wegstehlen und seine Haut ins neutrale Abseits retten. 

So empfanden es meine Landsleute, als die Deutschen im Golf nur mit dem Scheckbuch anwe
send waren . . .  

Hinweise auf die Vergangenheit sollten nicht zu  falscher Logik verführen und zu bequemen 
Ausflüchten entarten. Da ich in dieser Zeitung schreibe, nehmen wir den Fall an, Israel würde 
eines Tages wie Kuwait überfallen werden (das ist übrigens schon passiert). Sollten die Deut
schen auf die Vergangenheit hinweisen, um sich vor einer Rettungsaktion der UNO zu drük
ken? Wäre es da nicht besser, wenn deutsche Soldaten zum Schutze des jüdischen Staates 
ihr Leben aufs Spiel setzen? Und sei dies nur im eigenen europäischen Interesse, denn die 
Deutschen können die Verteidigung Europas - auch nicht außerhalb Europas - nicht immer 
anderen überlassen. " 

Solche und ähnliche Kommentare gab es seitdem viele. Nun, jedermann mit einem Funken 
Verstand und Wissen weiß, daß heutzutage so viel wie jeder Krieg nichts anderes darstellt als 
ein Krieg im Dienste imperialistischer Interessen. Kriege, wo eine Seite frei von imperialisti
schen Einflüssen und Zielen ist, diese Seite also nur um Leben, Freiheit und Recht kämpft, 
diese gibt es heute wohl kaum noch. Das gilt auch und gerade dann, wenn ein Krieg von oder 
gegen Israel geführt wird. Israel ist umgeben von mehr oder weniger feindlich und islamisch
imperialistisch eingestellten Staaten. Israel wiederum ist ein scheindemokratischer, überaus 
rassistisch und imperialistisch eingestellter Staat, der nach 47 Jahren imperialistischer und 
rassistischer Aktivitäten kurze Zeit, unter Rabin, vorgab oder sogar wirklich versuchte, den 
Weg des Friedens, der Versöhnung und des Ausgleichs zu gehen. Vermutlich handelte aber 
auch die damalige israelische Führung so wie die heutige, getreu nach dem Spruch der Thora 
(5. Mos. 20/lOff.): 

„ Wenn du vor eine Stadt ziehst, sie zu bestreiten [zu erobern], so sollst du ihr den Frieden an
bieten. Antwortet sie dir .friedlich und tut dir auf, so soll all das Volk, das darin gefunden wird, 
dir zinsbar und untertan sein. 

Will sie aber nicht.friedlich mit dir handeln [sich sofort unterjochen lassen] und will mit dir 
kriegen, so belagere sie. Und wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du 
alles, was männlich darin ist, mit des Schwertes Schärfe schlagen [also ausrotten]. Allein die 
Weiber, die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du unter 
dich aufteilen . . .  Also sollst du allen Städten tun, die sehr ferne von dir liegen und nicht von 
den Städten dieser Völker hier sind. 

Aber in den Städten dieser Völker, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du 
nichts leben lassen, was Odem hat. " 

Die Thora ist bekanntlich die religiöse, ethische und politische Richtschnur des Mosaismus 
und der Führung in Israel, siehe z.B. ID-Nr. 0350 oder 0735. 

Aber sei dem wie es sei: Jedenfalls plädiert hier die Al/gemeine Jüdische Wochenzeitung für 
militärische Einsätze deutscher Soldaten für israelische Interessen und jene, die damit kon
form gehen. Die Deutschen waren inzwischen genügend gehirngewaschen und geknebelt, daß 
man solche Wege offen gehen konnte. Um nicht mißverstanden zu werden: Wenn es sich tat
sächlich um einen Notwehr-Fall handeln sollte und nicht um einen Krieg, wo beide Seiten 
mehr oder weniger imperialistische Ziele verfolgen, halte ich militärische Hilfeleistung für ge
rechtfertigt. Aber nach allgemeiner Erfahrung stünde in einem solchen Fall Deutschland wie-
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der einmal auf der „falschen" Seite. Kriegführen, Länderzerstören, Völkermorden dürfen be
kanntlich nur die Guten, und die sitzen in Jerusalem, Rom, Washington und neuerdings, nach
dem man die Vertretung deutscher Interessen weitgehend aufgegeben hat, auch in Berlin, nicht 
aber dort, wo noch Recht und Freiheit herrschen. Inzwischen ziert sich Berlin auch nicht mehr. 
Aus dem „Drückeberger" ist ein „Mitbedrücker" geworden, eine der Tentakeln der großen 
Gutmenschen-Krake. 

Der bekannte jüdische Kommentator William Safire schrieb dann in einem ebenfalls „wegwei
senden" Artikel, der am 30.9.1994 in der Chicago Tribune und zahlreichen anderen amerikani
schen Zeitungen erschien: 

„Die gegenwärtige amerikanische Truppenstärke in Europa ist 161. 000. Die Hälfte davon 
sind in Deutschland. Geplant für eine Dauerstationierung sind insgesamt 1 00. 000. Das sind 
zu viel für eine US-Nebenrolle. Ich denke, wir sollten nur 50. 000 dort behalten, hauptsächlich 
See- und Luftstreitkräfte im Mittelmeerraum. Die Verringerung unserer Truppenstärke sollte 
die anderen NATO-Mächte dazu bewegen, Polen in die Allianz aufzunehmen, so daß polni
sche Soldaten unsere gegenwärtigen Streitkräfte auf deutschem Boden ersetzen können. " 

Nun noch einmal Henry Kissinger, in dem bereits zitierten Artikel: 

„Zweimal im Zeitraum von nur einer Generationführte Amerika Kriege, weil amerikanische 
Staatsführer davon überzeugt waren, daß die Vorherrschaft einer einzelnen feindseligen 
Macht in Europa eine Bedrohung der amerikanischen Sicherheits- und Wirtschaftsinteres
sen darstellte. An dieser Realität hat sich nichts geändert[!]. Auch wenn es heute scheinbar 
keine für Amerika feindlichen Mächte in Europa mehr gibt, könnte die Entstehung einer neuen 
hegemonialen Mächtekonstellation schnell als feindlich angesehen werden. ... Es kann in nie
mandes Interesse liegen, wenn sich Deutschland und Rußland gegenseitig als Hauptverbün
dete betrachten. Wenn sich beide Mächte zu nahe kommen, besteht die Gefahr der Hegemo
nie . ... Amerika ist stets gegen eine autonome europäische Streitmacht innerhalb der NATO 
gewesen, weil sie, so das amerikanische Argument, wegen der Übereinstimmung amerikani
scher und europäischer Interessen [nein, es ist die Übereinstimmung der über- und innerstaat
lichen, von Priester-, Funktionärs- und Geldkasten geleiteten Machtgruppen hinsichtlich ihrer 
imperialistischen Interessen, R. B.] überflüssig sei. „. Ohne Amerika sind Großbritannien und 
Frankreich nicht in der Lage, das politische Gleichgewicht in Europa [was ist das? das ist 
doch nichts anderes als ein Tarnwort für die eigenen imperialistischen Bestrebungen, die nicht 
das Gleichgewicht, sondern die eigene Vorherrschaft zum Ziel haben, R. B.] zu gewährleisten. 
Deutschland hätte keine Anker [=Fesseln], um nationalistischen Versuchungen [=Bestrebun
gen nach Selbstbestimmung und -bewahrung,. R. B.] und möglichem Druck von außen [der 
Druck seitens der Westmächte gehört nicht dazu, R. B.] entgegenzuwirken. „. Eine geteilte 
französisch-deutsche Führungsrolle in der EG ist beizubehalten, damit Frankreich sein Veto
recht über die deutsche Politik behält; die amerikanische Karte ist in der Hinterhand [Hin
terhand ist gut, klingt wie Hinterhalt, und es ist nicht bloß eine Hand, es ist die imperiale, not
falls atomare Faust, R.B.] zu behalten, falls der französisch-deutsche Ansatz scheitert. „. He
rausforderungen [für die USA, d.h. politischer und militärischer Einsatz der Faust, R. B.] könn
ten sich aus dem Chaos auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, aus ethnischen Konflik
ten und politischer Instabilität in Osteuropa und der Neudefinition der Rolle Deutschlands 
[d.h. die Wiedererlangung der freien Selbstbestimmung und -bewahrung, R. B.] ergeben. " 

Zweieinhalb Jahre später, am 23.10. und 13.11.1994 äußerte sich Kissinger noch deutlicher. 
Ich zitiere die Stellen und den Kommentar dazu aus dem Anzeiger der Notverwaltung des 
deutschen Ostens, Zirkelbrief 119, Jan./Febr. 1995, S. 2ff. Das Original der beiden in der Welt 
am Sonntag erschienenen Texte liegt mir vor: 

„ Offenbarungseid und Endzeitstimmung - Zu Herrn Kissingers Artikel in der WamS vom 23. 
Oktober 1994. 
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Kissinger hat seinen Artikel überschrieben 'Amerika muß die Zeit nutzen, die Kanzler Kohl 
noch bleibt'. Wenn man diese Überschrift liest, erwartet man eine der üblichen Stützungsak
tionen der deutschen Ausverkaufspolitik durch den ehemaligen Außenminister der USA. Wenn 
man weiter liest, wird einem bewußt, daß nicht nur Herrn Kissingers Rockschöße zu flattern 
begonnen haben: Der Atem der Götterdämmerung breitet sich aus im Lager der Westlichen 
Wertegemeinschaft. 

Wie bei Offenbarungseiden üblich, erscheinen jetzt endlich sogar wahre Bewertungen in der 
Bilanz: Wie sehr die USA und ihre Hintermacht von der Kunst Kohls abhingen, Deutschland 
einzubinden, es an die Kette zu legen, das bekennt Kissinger jetzt mit einem Stöhnen vorüber
gehender Erleichterung darüber, daß Kohl die letzte Wahl gerade noch gewinnen konnte. Sehr 
ehrenvoll für Kohl! 

Und dann breitet Kissinger die Gründe für seine Angst aus: 

Da werde es dem Statthalter der USA in Europa künftig schwerer werden, seiner Aufgabe zu 
genügen, denn im Bundestag gebe es jetzt zwei gleich große Blöcke, und im Bundesrat hat 
Kohls Partei keine Truppen (außer in Bayern, und da ist es die CSU, nicht die CDU, und in 
Sachsen, da ist es der verflixte Biedenkopf). Aber, Inschallah!, er wird es schon nochmal schaf 
Jen! 

Und dannjammert die Fürther Kassandra, daß diese Wahl eben doch der Vorbote nachhalti
ger Umwälzungen der politischen Landschaft in Deutschland sei, ja daß der Anfang vom En
de der Ara Kohl gekommen sei. Es ist schon bitter, wenn man einen so stabilen Collaborateur 
verliert! Kissinger nennt ihn eine überragende Persönlichkeit; da können sich die Deutschen 
noch etwas auf ihn einbilden. 

Ganz vorsichtig spielt Kissinger dann mit dem möglichen Mißgeschick, daß die FDP einmal 
wieder umfällt, zumal der gute Genscher keinen brauchbaren Nachfolger gefunden habe. Da 
werde Kohls Position so gefährdet sein wie nie zuvor. Bevor unser Mentor Germaniae die 
Katze aus dem Sack läßt, räsonniert er noch hin und her über die Unwägbarkeiten mit den 
Liberalen, dann aber sagt er es uns: Kohl sei eine der schöpferischsten Figuren (sie!) unserer 
Zeit. (Ich denke an Schachfiguren .. .). Er sei ein Schutzschild gegen die völkischen (er sagt 
'nationalistischen') oder romantischen Versuchungen gewesen, unter deren Folgen sein Volk 
(sieh mal an, da gibt es sogar noch ein Volk!) jüngst so viel gelitten habe. Woran man sieht, 
wer uns hier verbietet, national zu denken und zufühlen! So sei Kohl eben der Garant für die 
atlantische und europäische Ausrichtung Deutschlands, und, was er nur 'implicite' sagt: Für 
die Ausrichtung Deutschlands gegen die Deutschen. 

Kissinger als Jude denkt folgerichtig und er denkt in Generationen: Das Ende der Ara Kohl 
sei auch die Folge eines Generalionenwechsels. Kohl könne sich noch an die amerikanische 
Hilfe beim Wiederaufbau Europas erinnern, die Jungen können das nicht. 

Wie gut, daß sich Kohl nicht unnötig an die Verbrechen der USA an den Deutschen Kriegs
gefangenen erinnert, denen die USA durch die Umbenennung in 'disarmed Enemy Forces' 
(Entwaffnete Feind-Streitkräfte) den Schutz des Roten Kreuzes entzog, um sie ermorden zu 
können, d.h. ,  verhungern zu lassen. Kissinger weiß, warum er den Wiederaufbau Europas er
wähnt, den Deutschlands verschweigt! Die Jungen können sich daran natürlich nicht erin
nern, aber sie können darüber lesen! 

Und dann schildert Kissinger die Hölle selbst: Die nächste Generation wird die nationalen 
Interessen ihres Staates nüchterner beurteilen und eher bereit sein, Deutschland seine eigene 
nationale Rolle zukommen zu lassen, sagt er. Ich vermute, daß diese junge Generation diese 
Rolle verlangen wird, und nicht nur 'zukommen lassen'. Sicher ganz richtig sieht Kissinger die 
Wirkung des PDS-Spektakels voraus: Das wird die Schlafmützen eher aufwecken! 

0 Schreck, und nun ist auch noch die Atlantische Allianz überflüssig geworden! Wie schön 
war es noch in der guten alten Zeit, als sich die Deutschen der BRD und die der DDR feind-
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lieh gegenüberstanden. Mit der ' Wiedervereinigung' (womit Kissinger die Teil-Wiederverei
nigung meint) sei der Anreiz für die Unterordnung unter supranationale Institutionen entfal
len. Und nun sind auch noch die Russen weg! Und darauf muß uns erst Herr Kissinger sto
ßen: Die Bundesregierung hat für das ganze Affentheater mit der NATO und WEU und so wei
ter keinerlei vernünftigen Grund mehr vorzubringen! 

Und es geht noch weiter: Da auch die USA keinen Anstoß zur Definition neuer Ziele der 
NATO geliefert haben und auch nicht liefern, bestehe nun für Deutschland die Versuchung, 
einen nationalen Weg zu suchen. In der Tat, wenn man darüber nachdenkt, bleibt kein einseh
barer Grund mehr für die unumkehrbaren Abenteuer Kohls. Kehren wir sie doch um! 

Vom nächsten Absatz in Kissingers Aufsatz verstehe ich das Argument zwar nicht (welche 
universalistischen Institutionen meint der weise Mann da wohl?), aber ich fühle seine Angst, 
daß das Ende der Verkohlung auch die USA in neue Bahnen zwingen wird. Die Geister, die 
ich rief, die werd' ich nicht mehr los! 

Und als ob Furien in Kissingers Nacken säßen, verlangt er nun nicht nur, die USA sollten die 
paar Jährchen um Gottes willen nutzen, in denen sie den besten Kanzler für Deutschland 
noch besitzen. Nein, er spricht sogar davon, daß das Zurückzucken vor der Definition neuer 
Grenzen bedeute, sich von jenen abhängig zu machen, die das Ende des Kalten Krieges zur Ir
relevanz verdammt habe. Da kann man nur raten, diesen Satz ein paarmal zu lesen und dann 
gründlich über ihn nachzudenken. Man vergesse nicht: Kissinger spielt nicht nur die Rolle der 
Kassandra gut, er beherrscht auch die Sphinx meisterhaft. 

Was immer geschieht, meint Kissinger, Amerika und Europa werden sobald nicht wieder ei
nen ebenso verläßlichen wie mutigen Partner finden wie Kohl. 

Das läßt hoffen. Deutschland wird so bald nicht wieder einen Kanzler finden, dem Deutsch
land wurscht ist, der hartnäckig abenteuerliche Wege einschlägt, und zwar 'unumkehrbar '. 
Man ist an Arnold Böcklins 'Abenteuer' erinnert: Die Schiffe verbrannt, die Brücken abgebro
chen, die Pferde geschlachtet, die Weiber vergiftet: Auf zu neuen Ufern! 

Nein, noch ist Deutschland nicht verloren! In der tiefsten Nacht beginnt der neue Tag! 

Geständnis, Verwirrung und Klarheit - Zu Herrn Kissingers Interview in der WamS vom 13. 
November 1 994: 

Hier zunächst der vollständige Absatz mit der Antwort Kissingers: 

'Präsident Clintons Gedanke von den Führungspartnern USA und Deutschland war nicht 
gerade weise, denn dies ist eines jener Schlagworte, die nichts Gutes bringen. .:. Tatsächlich 
treibt dieser Gedanke [daß die USA und Deutschland die partnerschaftliche Führungsrolle 
spielen sollen] alle auf die Barrikaden, denn /etzJendlich wurden zwei Weltkriege geführt, um 
eben das, eine dominante Rolle Deutschlands, zu verhindern. - Deutschland und die Verei
nigten Staaten sollten enge Freunde sein. Doch man tut Deutschland keinen Gefallen, wenn 
man es als Führungsmacht bezeichnet. Die deutsche Rolle sollte als Teil Europas definiert 
werden. - Und in diesem Rahmen wird Deutschland eine gewaltige Rolle spielen. ' 

Das Geständnis: Hier haben wir zwar kein offizjelles Geständnis der Kriegsschuld der Alliier
ten, denn Kissinger ist ja Privatmann. Trotzdem ist dieses Geständnis maßgebend, denn Kissin
ger war US-Außenminister, Nahostberater des Präsidenten, sein Sicherheitsberater und ande
res. Jetzt wissen wir aus wahrlich berufenem Munde, daß Weizsäcker log, als er am 8. Mai 
1985 sagte: 'Hitler wollte die Herrschaft über Europa und zwar durch Krieg. ' Und auch Kohl 
log, als er am 1 .9. 1 989 sagte: 'Anders als nach dem Ersten Weltkrieg gab es nach 1 945 keine 
Diskussion über die Kriegsschuld. Hitler hat den Krieg gewollt, geplant und entfesselt. ' Kis
singers Geständnis macht keinerlei Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten Welt
krieg. Und er sagt klar, daß es nicht Deutschlands Herrschaftsanspruch war, der die Alliier
ten zum Angriff auf Deutschland bewog, sondern die Absicht, Deutschlands dominante Rolle 
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in Europa zu verhindern. Mit der Gleichsetzung der Kriegsgründe des Ersten mit dem Zwei
ten Weltkrieg ist auch die Behauptung widerlegt, es sei den Alliierten um die Beseitigung der 
Nationalsozialisten, Hitlers oder des 'Faschismus' gegangen: Es ging um die Konkurrenz, 
sonst um nichts. [Nein, weniger um die Konkurrenz, sondern um ganz gewöhnlichen Imperia
lismus, nämlich um die Weltherrschaft der überstaatlichen Mächte, vor allem der mosaistisch
freimaurerischen. Diesem Streben stand vor allem Deutschland im Wege. R. B.] Jetzt liegt das 
Tatmotiv offen auf dem Richtertisch, und das Geständnis der Tat dazu. Es waren die Alliier
ten, die die Weichen zum Zweiten Weltkrieg stellten, und zwar in Polen, und die den Krieg 
gewollt, geplant und entfesselt haben. Schließ/ich haben sie ja auch den Krieg erklärt, am 3. 
September 1939. Die Juden hatten ihn Deutschland schon am 24. März 1933 erklärt. 

Die Verwirrung: Ob Präsident Clintons Gedanke von den Führungspartnern Deutschland und 
USA sehr weise war, das soll uns nicht anfechten. Hier zeigt es sich in Herrn Kissingers Wor
ten deutlich, daß Clinton, mit welchen Absichten auch immer, mit seinem Gedanken gegen die 
Sprachregelung verstoßen hat. So etwas wollen sich die anderen, von Kissinger 'alle ' genannt, 
nicht gefallen lassen. Wenn einer, und sei er der Präsident der Vereinigten Staaten, auf den 
Gedanken koll'}mt, Deutschland zum gleichberechtigten Partner zu machen, dann sind diese 
'alle ' auf den Barrikaden. 

Kissinger sagt selbst, daß Clintons Gedanke nur die Realität ausdrücke, aber anerkennen kann 
man diese Realität nicht. Das wäre auch für England 'sehr schmerzlich '. 

Wer diese ominösen 'alle' sind, das sagt uns Kissinger durch die Blume: Es sind die Medien 
in den USA und die Intellektuellen ebenda. [Aber diese sind nur der Vordergrund! R. B. ] Also 
bitte bloß nicht die nationale (sie!) Rolle Deutschlands betonen! Man kann ja mit Deutschland 
eng zusammenarbeiten, aber ein 'Gestaltungsinstrument' darf es nicht sein. Auf Deutsch: Die 
Deutschen dürfen mitarbeiten, aber Rechte stehen ihnen nicht zu. 

Man merkt deutlich, daß in den Köpfen Kissingers und seiner Leute die Endzeitstimmung ru
mort. Umso schlimmer ist die Verwirrung, die Clinton da angerichtet hat. Wie kann man nur 
den Geist, der dieser Flasche entwichen ist, wieder einfangen? So: 

Die Klarheit: Kissinger weist den Weg nicht nur andeutungsweise, sondern recht plump: Die 
deutsche Rolle muß gefälligst als Teil Europas definiert werden. Sätze dieser Art gehören zu 
Kissingers Stilelementen. Er meint, was Kohl ganz offen sagt: Deutschland muß in Europa 
'eingebunden' werden, sodaß es sich nicht rühren kann. Und in diesem 'Rahmen', also inner-
halb der klaren Grenzen, die die Europäische Union Deutschland setzt, dürfen die Deutschen 
dann 'gewaltig' tätig werden, so wie es der ihnen von Herrn Kissinger zugedachten Rolle ent
spricht. 

Ich fasse zusammen: Auch dieses Gespräch mit Herrn Kissinger verbreitet den Geruch der 
Endzeitstimmung. Kissinger ist zu klug, um sich über die Entwicklung Illusionen zu machen, 
und er ist tatkräftig genug, um zu versuchen, dem wiedererwachenden Volksbewußtsein auch 
westeuropäischer und am Ende sogar mitteleuropäischer Länder gegenzusteuern. Da er und 
die Seinen auch vom Wohlwollen des Präsidenten der USA abhängen ('am Ende hängen wir 
doch ab von Kreaturen, die wir machten', Goethe) rügt er den Abweichler nicht direkt. Noch 
glaubt er, sich fest auf die automatische Unterwerfung Deutschlands unter die Kissinger
Doktrin verlassen zu können. Aber wie lange noch? 

Mit seinem Gespräch vom 13. November liefert Kissinger uns für seinen Notruf vom 23. Ok
tober die Erklärung: Ein Glück, daß er und die Sieben noch den Kohl haben. Der ist zwar kein 
großartiger theoretischer Denker (Gott behüte!), aber er verfügt über unglaubliche Instinkte. 
Deshalb, denkt Kissinger, könnte er die führende Persönlichkeit Europas sein. Nicht etwa 
Deutschlands, noch gar im deutschen Interesse! 

Mit seinem Geständnis aber hat sich Herr Kissinger selbst ins Knie geschossen: Die Luft wird 
dünner bei den Internationalisten. Deshalb schlagen sie ja auch so wild um sich. 
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Wir werden auch die Achse Kissinger-Kohl überleben. Die Zeit arbeitet für uns. " 

Sicher, die Zeit arbeitet für uns. Aber nur dann mit Erfolg, wenn wir die richtigen weltan
schaulichen und die daraus sich ergebenden ethischen Grundentscheidungen überall dort her
beiführen, wo dies möglich ist. Genau das ist es, was die „arbeitende Zeit" braucht und wo der 
Gegner nichts Brauchbares oder gar moralisch Bewegendes zu bieten hat, wo er inzwischen 
ein „Papiertiger", wie Mao tse Tung zu sagen pflegte, geworden ist. 

Der US-Schriftsteller Gore Vidal, ein Cousin des amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore, 
äußerte in einem Interview mit der Berliner Zeitung vom 3.1.1997: „ Wir haben 1945 angefan
gen, uns den Globus zu erobern. Die NATO wurde nicht eingerichtet, um die armen Europäer 
vor den Russen zu schützen, sondern um die totale Kontrolle über Westeuropa zu erlangen. Der 
CIA wurde gegründet, um Wahlen zu manipulieren, die Linke daran zu hindern, die Macht zu 
gewinnen. Meine Botschaft an die Leser deutscher Tageszeitungen lautet: Nehmen Sie die of
fizielle Politik der USA nicht ernst! Vielleicht nicht einmal die in Ihrem eigenen Land Es macht 
keinen Unterschied, wer gewählt wird Das Land wird bereits geleitet von den Großkonzer
nen. Die entscheiden, wer auf den verschiedenen Ebenen der Regierungsgewalt dienen darf 
Und sie sind niemandem auf Erden verantwortlich. " In einem ganzseitigen Artikel in der Zei
tung Die Woche vom 17.7.1998, S. 24, ergänzte er diese Äußerungen folgendermaßen: „Als 
die NATO gegründet wurde, bekam nur de Gaulle miz, was wir da taten. Er zog Frankreich 
aus unserer Cosa Nostra zurück und entwickelte seine eigene Atombombe. Die Russen rea
gierten, indem sie auf ihre Vasallenstaaten - Ungarn, Tschechoslowakei, Ostdeutschland [er 
meint Mitteldeutschland, R. B.] - einprügelten, und in Berlin ging die Mauer hoch. Von 1950 
bis 1990 war Europa gefährlich geteilt und bis an die Zähne bewaffnet. Aber da die US-Waf
fenproduzenten dabei so reich wurden wie noch nie, war alles bestens [der übliche Irrtum, daß 
das ganze Szenario hauptsächlich von wirtschaftlichen Interessen bestimmt würde, R. B.] „. 

Für die Europäer ist jetzt die Zeit gekommen, sich von ihren amerikanischen Herren zu be

freien. [Es sind nicht nur die amerikanischen Herren, die hier bei uns ihren Imperialismus pfle
gen, es sind verschiedene über- und innerstaatlich tätige imperialistische Machtgruppen, mit 
denen wir es zu tun haben. R. B.] Es gibt Momente, wo Imperien ihre Energien verlieren und 
symbolisch werden. Das Gezerre um die NATO zeigt, was für ein Quatsch ein symbolisches 
Imperium ist, das sein Selbstbild zu Hause und draußen aufrechterhalten will und weder Ide
en noch Mittel hat, um seinen früheren Vasallen seine Hegemonie auftuzwingen." 

Natürlich gibt es noch viele, sehr viele, weitere Belege der vorstehend zitierten.Art. Eine ganz 
andere Art von Belegen wird nachher in der Anlage zu meinem Schreiben an daS Landesamt 
für soziale Dienste behandelt, sodann in den anschließenden Heften. 

Zum leichteren Verständnis: Es folgt jetzt zunächst mein Schreiben an den Kreis Nordfriesland, 
in dem ich die Gründung der Freien Republik Uhlenhof anzeigte. Einen fast gleichen Brief er
hielten das zuständige Finanzamt und die Industrie- und Handelskammer in Flensburg. Eine 
Antwort erhielt ich auf diese Briefe nicht. Was sollten die Empfänger auch antworten! Doch 
dann ermittelte gegen mich zweimal das Landesamt für soziale Dienste, weil ich mit Zahlungen 
an die Pflegeversicherung stark im Rückstand war. Man verhängte dann auch zweimal ein Buß
geld. Ich wies das Landesamt daraufhin, daß ich Bürger der Freien Republik Uhlenhof sei und 
die BRD keine hoheitliche Gewalt über mich besäße. Zwei Vollstreckungsbeamte, die kamen, 
um die Bußgelder einzutreiben, schickte ich wieder weg. Da stellte das Amt die Verfahren ein, 
ohne nähere Begründung . . .  
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Verlag für ganzhalUlcha Forschung 
Freie Republik Uhlenhof 

An den Landrat 
des Kreises Nordfriesland 
Gewerbeamt 
Marktstr. 6 
25813 Husum 

Betrifft: Gewerbeuntersagung 

Postanschrift: D-25884 Viöl, Postfach 1 
Ruf: 04843- 1 049 Fax: 04843-1087 

23.8.2000 

In der Angelegenheit der gegen meine Firmen und mich gerichteten Gewerbeuntersagung teile ich mit: 

1. Seit Anfang des Jahres ruhte meine gewerbliche Tätigkeit. 

2. Nachdem ich vor einigen Tagen den Beschluß des 3. Senats des Schleswig-Holsteinischen Ober

verwaltungsgerichts in Schleswig, Az. 3 L 16/60 - (12 A 336/98) erhalten habe, worin die Zulas

sung der Berufung in meiner Klage gegen die Gewerbeuntersagung abgelehnt wurde, habe ich die 

gewerbliche Tätigkeit endgültig eingestellt. 

3. Ich bin nur noch als Schriftsteller tätig. Eine gewerbliche Tätigkeit gehört nicht dazu. 

4. Alle meine Firmen sind aufgelöst, nur der Verlag für ganzheitliche Forschung existiert weiter als 

Inhaber von Verlagsrechten, ist aber nicht gewerblich tätig. Er vermietet oder verkauft auch nicht 
die Rechte, obwohl das sicherlich zulässig wäre, er vergibt sie kostenlos an Interessenten, die ich 
für geeignet halte. Sollte das auf Widerspruch stoßen, weise ich darauf hin, daß der Verlag in der 

Form als Inhaber von Rechten das Asylrecht in der Freien Republik Uhlenhof genießt, die sich als 
Bestandteil des 1871 wiedergegründeten Deutschen Reiches betrachtet, das bekanntlich rechtlich 

nicht untergegangen ist. Ich weise auch daraufhin, daß ich am 4.7.1937 in Deutschland geboren 

bin und daher die Staatsbürgerschaft des 1871 wiedergegründeten Deutschen Reiches besitze und 
daß diese Staatsbürgerschaft weder mir noch meinen gegen den Nationalsozialismus tätigen Eltern 

während der NS-Herrschaft und ebensowenig danach aberkannt worden ist. 
Der Standort der Freien Republik Uhlenhof befindet sich in der Gemarkung Bondelum und umfaßt 

den dortigen Grund- und Hausbesitz von Mitgliedern der Sippe Bohlinger. Die Freie Republik Uh
lenhof endet an den Grenzen dieses Privatbesitzes und ist außer durch die räumliche Begrenzung 

auf diesen Privatbesitz noch dadurch definiert, daß innerhalb dieser Grenzen die Grundsätze einer 

freiheitlich-demokratisch-rechtsstaatlichen, imperialismus- und rassismusfreien Grundordnung im 
Dienste der Bewohner dieser Republik tatsächlich und uneingeschränkt gelten, was für die Berei

che außerhalb des Zaunes nicht der Fall ist, was ich auf verschiedene Weise (Gerichtsverfahren, 

Veröffentlichungen, Auseinandersetzungen mit Teilen der Staatsführung der sogenannten BR) 
nachgewiesen habe und was der Anlaß für die Gründung der Freien Republik wurde. Selbstver

ständlich werden von den Bewohnern der Freien Republik Uhlenhof, wenn sie ihre Republik ver

lassen, die in der sogenannten BR geltenden Gesetze und Normen als vorläufig herrschende hinge

nommen, nämlich bis zur Ablösung der von den Siegermächten initiierten, im 2+4-Vertrag bestä

tigten und vom Volk nicht durch eine selbst bestimmte Verfassung legitimierten staatlichen, recht

lichen, räumlichen, administrativen und sonstigen Grundlagen der sogenannten BR. Das gilt auch 
für gewerbliche Tätigkeiten, die sich in den Rechtsraum der sogenannten BR hinein entfalten und 

die sich daraus ergebenden steuerlichen und sonstigen Verpflichtungen. 

Sollte der Asylstatus des Verlags für ganzheitliche Forschung auf begründeten und unausräumba

ren Widerspruch von Organen der BR stoßen, wird er ein Asylangebot aus dem Ausland annehmen. 

Roland Bohlinger 
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Roland Bohlinger 
Freie Republik Uhlenhof Postanschrift: D-25884 Viöl, Postfach 1 Ruf: 04843-1 049 Fax: 04843-1087 

Roland Bohlinger, Freie Republik Uhlenhof D-25664 Viöl, Postfach 1 

An das 
Landesamt für soziale Dienste 
Schleswig-Holstein 
Außenstelle Heide 
Postfach 1840 
25738 Heide 

Betr . :  AZ. 71 OW 33554 00 

Sehr geehrter Herr Weiß, 

28.2.2001 

am 2. Januar 2001 sandten Sie mir einen Bußgeldbescheid zu. Anlaß: mein angebliches Ver
säumnis der Zahlung von Monatsprämien für die Private Pflegeversicherung. 

Ich weise Ihren Bußgeldbescheid zurück. 

1. Eines förmlichen Widerspruchs bedarf es nicht, da Sie für meine Person keine Zuständig
keit besitzen. 

Ich bin Bürger der Freien Republik Uhlenhof Diese ist Teil des 1871 (wieder)gegründeten 
Deutschen Reiches. Ich wurde als Sohn deutscher Eltern im Deutschen Reich 193 7 gebo
ren. Ich erwarb damit aufgrund des geltenden ius sanguinis die Bürgerschaft des Deutschen 
Reiches. Trotz kritischer Einstellung meiner Eltern zum Nationalsozialismus wurde weder 
meinen Eltern noch mir die Staatsbürgerschaft seitens der nationalsozialistischen Regie
rung aberkannt. Auch nach 1945 kam es zu keiner Aberkennung der Staatsb_ürgerschaft im 
Deutschen Reich. Dazu kommt, daß das Deutsche Reich als Völkerrechtssubjekt nach wie 
vor existiert, wie das Bundesverfassungsgericht der „BRD" in einem Urteil festgestellt hat. 
Es existiert derzeit nur keine Regierung des Deutschen Reiches. Das bedeutet völker- und 
staatsrechtlich, daß für das Staatsgebiet des Deutschen Reiches ein Interregnum existiert. 
Während eines Interregnums können die Bürger des Gemeinwesens im Rahmen der Not
wendigkeiten und Möglichkeiten ihre Gemeinschaftsaufgaben selbst regeln, dazu gehört 
auch die Ausübung von hoheitlichen Rechten. Da die Freie Republik UhlenhofTeil des 
Deutschen Reiches ist, gilt dort derzeit die Weimarer Reichsverfassung, Gesetze der „BRD" 
haben dort keine Gültigkeit. 

Zu Ihrer weiteren Aufklärung: 

Die „BRD" ist kein deutscher Staat, sondern ein als deutscher Staat völkerrechtswidrig 
firmierendes Staatsgebilde der drei westlichen Siegermächte, deren rechtsetzende, recht
sprechende und administrative Gewaltausübung bis heute die normierende Grundlage aller 
staatlichen Gewalt in der „BRD" bildet und der keine Verfassung besitzt, die vom Volk in 
freier Entscheidung gewählt wurde. Die „BRD" betrachte ich daher als fremdherrschaftli
ches Staatsgebilde auf einem Teil des Territoriums des Deutschen Reiches, das ohne ver
fassungsrechtliche Legitimation besteht. Das ist ein völkerrechtswidriger, antidemokrati-
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scher und antirechtsstaatlicher Zustand, der von mir nicht anerkannt wird. Ich erkenne da
her auch nicht die hoheitliche Gewalt der „BRD" über mich an. In der Anlage finden Sie 
dazu eingehendere Ausführungen. 

2. Im übrigen ist Ihr Bußgeldbescheid auch aus sachlichen Gründen nicht berechtigt. Die Aus
kunft der DKV ist falsch. 

Mit fre dlichen Grüßen/ 

.!Jßaµ;w c Roland Bohlinger 

Anlage 

Die Anlage folgt auf Seite 18 dieser Schrift. 

Zum weiteren Fortgang in dieser Sache: 

Auf das obige Schreiben bekam ich zunächst keine Antwort. Stattdessen erschien vor meinem 
Hause eine Vollstreckungsbeamtin. Sie wollte das Bußgeld kassieren. Ich weigerte mich und 
wies sie darauf hin, daß sie bzw. Ihr Auftraggeber mir gegenüber keine hoheitliche Gewalt be
säßen. Außerdem forderte ich sie auf, erst einmal dafür zu sorgen, daß ihr Auftraggeber auf 
mein Schreiben anwortet. Das hatte er nämlich unterlassen. In den folgenden Wochen kam 
weiterhin keine Antwort. Stattdessen wurde ein neues Ordnungswidrigkeitsverfahren ange
kündigt. Und es erschien erneut jemand, diesmal ein Herr, um zu vollstrecken. Ich wieder
holte meinen Vortrag und gab dem Beamten Kopien meiner Texte mit. Kurz darauf traf ein 
Schreiben ein, in dem behauptet wurde, ich hätte dem Vorgehen des Landesamts ausdrücklich 
nicht widersprochen, außerdem sei zum Zeitpunkt meines Schreibens vom 28.2.2001 die Wi
derspruchsfrist bereits überschritten gewesen. Das war natürlich Unsinn. Ich hatte u.a. erklärt: 
„ Eines förmlichen Widerspruchs bedarf es nicht, da Sie für meine Person keine Zuständigkeit 
besitzen. " Das heißt, ich widersprach, aber nicht förmlich, und zwar deswegen, weil dem Amt 
für mich die Zuständigkeit fehle. Ein Verwaltungsakt, der in fremdes Hoheitsgebiet hinrei
chen soll, ist nichtig. Einern nichtigen Verwaltungsakt fehlt jede rechtliche Existenz, daher 
können damit auch keine Fristen verknüpft werden. 

Auf das neue Ermittlungsverfahren hin verfaßte ich das nachfolgende Schreiben. Etwa vier 
Wochen später traf die Mitteilung des Landesamts ein, daß das Ordnungswidrigkeitsverfahren 
eingestellt worden sei. Das heißt: Ich hatte mich durchgesetzt. 
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Roland Bohlinger 
Freie Republik Uhlenhof Postanschrift in BRD: D-25884 Viöl, Postfach l Ruf: 04843-1049 Fax: 04843-1 087 

Bohlinger, Freie Republik Uhlenhof D-25664 Viöl, Postfach 1 

An das 
Landesamt für soziale Dienste 
Schleswig-Holstein 
Außenstelle Heide 
Postfach 1 840 
25738 Heide 

Betr. : AZ. 7 1  OW3 399 1 /0 1  

Sehr geehrter Herr Weiß, 

Mit Einschreiben und Rückschein 

1 5 .5 .2001 

bereits am 2. Januar 200 1 sandten Sie mir einen Bußgeldbescheid zu. Anlaß: mein angebli
ches Versäumnis der Zahlung von Monatsprämien für die Private Pflegeversicherung. Jetzt, 
am 9.5 .200 1 drohen Sie einen neuen Bußgeldbescheid an. 

Ich widersprach Ihrem ersten Bußgeldbescheid. 

Darauf erhielt ich keine Antwort. Stattdessen wollte ein Gerichtsvollzieher das Bußgeld ein
ziehen. Ich wies das zurück und forderte ihn auf, das „Landesamt für soziale Dienste" der 
„BRD" erst einmal zu veranlassen, auf mein Schreiben zu antworten. Das ist bis heute nicht 
geschehen. Also: was soll das Ganze? 

Wenn aufgrund von Zinsknechtschaft, Mißwirtschaft, Eurowahn, Fremden- und Konzernkrie
cherei et cetera pp. zu wenig Geld in den Kassen der „BRD" ist, mögen die Verantwortlichen 
diese Übel an der Wurzel anpacken und sich nicht immer mehr aufs Plündern verlegen. Das 
endet dann schließlich nur in Mord und Totschlag. 

Zur Klarstellung nochmals : 

Ich widerspreche jedem Bußgeldbescheid und jeder Ankündigung eines solchen in Sachen 
Pflegeversicherung, auch im vorliegenden Fall und in allen künftigen Fällen. Begründung: 

1 .  Eines förmlichen Widerspruchs bedarf es eigentlich nicht, da Ihr Amt für meine Person 
keine Zuständigkeit besitzt. 

Ich bin Bürger der Freien Republik Uhlenhof Diese ist Teil des 1 87 1  (wieder)gegründeten 
Deutschen Reiches. Ich wurde als Sohn deutscher Eltern im Deutschen Reich 1 937 gebo
ren. Ich erwarb damit aufgrund des damals geltenden ius sanguinis die Bürgerschaft des 
Deutschen Reiches. Trotz kritischer Einstellung meiner Eltern zum Nationalsozialismus 
wurde weder meinen Eltern noch mir die Staatsbürgerschaft seitens der nationalsozialisti
schen Regierung aberkannt. Auch nach 1 945 kam es zu keiner Aberkennung der Staatsbür
gerschaft im Deutschen Reich. Dazu kommt, daß das Deutsche Reich als Völkerrechtssub
jekt nach wie vor existiert, wie das Bundesverfassungsgericht der „BRD" in einem Urteil 
festgestellt hat. Es existiert derzeit nur keine Regierung des Deutschen Reiches. Das be-
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deutet völker- Wld staatsrechtlich, daß für das Staatsgebiet des Deutschen Reiches ein In
terregnum existiert. Während eines Interregnums können die Bürger des Gemeinwesens im 
Rahmen der Notwendigkeiten Wld Möglichkeiten ihre Gemeinschaftsaufgaben selbst re
geln, dazu gehört auch die AusübWlg bestimmter hoheitlicher Rechte. Da die Freie Repu
blik UhlenhofTeil des Deutschen Reiches ist, gilt dort derzeit die Weimarer Reichsverfas
sWlg, Gesetze der „BRD" haben dort keine Gültigkeit. 

Zu Ihrer weiteren Auflärung: 

Die „BRD" ist kein deutscher Staat, sondern ein als deutscher Staat völkerrechtswidrig 
firmierendes Staatsgebilde der drei westlichen Siegermächte, deren rechtsetzende, recht
sprechende Wld administrative GewaltausübWlg - und zwar durch Vertrag eindeutig defi
niert, vereinbart Wld im BWldesgesetzblatt veröffentlicht - bis heute Wld in ZukWlft die 
normierende Grundlage aller staatlichen Gewalt in der „BRD" bildet. Dementsprechend 
besitzt dieses Staatsgebilde auch keine VerfassWlg, die vom Volk in freier EntscheidWlg 
selbst gewählt wurde, so, wie sich das für jede Demokratie (=Volksherrschaft) gehört. Die 
„BRD" betrachte ich daher als fremdherrschaftliches Staatsgebilde auf einem Teil des Ter
ritoriums des Deutschen Reiches, das ohne verfassungsrechtliche Legitimation Wld unter 
MißachtWlg von Völkerrechtsnormen - wie dem Verbot, eine BesatzWlgsherrschaft über 
mehr als 55 Jahre hinweg auszuüben - besteht. Das ist ein völkerrechtswidriger, antidemo
kratischer Wld antirechtsstaatlicher Zustand, der von mir nicht anerkannt wird. Ich erkenne 
daher auch nicht die hoheitliche Gewalt der „BRD" über mich an. In der Anlage finden Sie 
dazu eingehendere Ausführungen. 

Im übrigen verfolgen mich Organe Wld Hilfsorgane der „BRD" seit Jahrzehnten auf eine 
Art Wld Weise, wie sie in Gewaltstaaten gegenüber Regimekritikern mehr oder weniger 
üblich ist. Seitens der „BRD" ist mir gegenüber oft genug die Basis korrekten Umgangs 
verlassen worden, in einigen Fällen sogar eindeutig die Loyalität Wld Rechtstaatlichkeit 
aufgekündigt worden. Wieso erwartet man von mir, daß ich einen Vertrag einhalte, den die 
Gegenseite längst gekündigt hat? Man redet heute so viel von der Notwendigkeit des Wi
derstands gegen eine rechtsbrecherische Staatsgewalt. Warum aber nur, wenn es um Vor
gänge geht, welche die „BRD" Wld ihre „Verbündete" nicht betreffen? Für mich gilt diese 
Notwendigkeit ohne Ausnahme. Und ich verachte jeden, der hier zweierlei Moral und 
Recht praktiziert. 

2. Im übrigen ist Ihr Bußgeldbescheid auch aus sachlichen Gründen nicht berechtigt. 

3 .  Um aber die Rechtsmaschinerie Ihres Staates zum Zweck der definitiven EnthüllWlg ihres 
fremdherrschaftlich gesteuerten Charakters in Gang zu setzen, lege ich gegen Ihr Vorgehen 
auch noch förmlich Widerspruch ein. Die BegründWlg ergibt sich aus dem, was ich Ihnen 
bereits zugesandt habe. Sie wird ausdrücklich für den Widerspruch als BegründWlg geltend 
gemacht. 

Roland Bohlinger � 
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Telefon (0481) 

696-206 
Herr Weiß 

Datum 

Landesam,,.. 
für soziale Dienste

Schleswig-Holstein 

Außenstelle Heide 

1 9. Juni 2001 

M itteilung über die Einstellung des nach § 1 1 2  Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) 
eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens 

Sehr geehrter Herr Bohlinger, 

das gegen Sie eingeleitete Bußgeldverfahren ist eingestellt worden. 

Ich bitte Sie, die Kürze der Nachricht zu entschuldigen. Dies ist jedoch aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung geboten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Entscheidung ist kein förmlicher Rechtsbehelf möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Landesamt für soziale Dienste 
Schleswig - Holstein 
Bußgeldstelle Pflegeversicherung 

Hinweis 

Das Bestehen einer privaten Krankenversicherung verpflichtet Sie zum Abschluß und 
Aufrechterhaltung einer Pflegepflichtversicherung und darüber hinaus zur Zahlung der 
Pflegeversicherungsbeiträge. Sollten Sie mehrfach mit Sech�monatsbeiträgen in Verzug 
geraten sein, müssen Sie entsprechend mit weiteren .ßußgeldverfahren rechnen. 

Neue Anlage 9 
25748 Heide 

Telefon (0481) 696-0 
Telefex (0481) 698 199 

Telefon- und Besuchszeit: 
montags bis freitags 

von 8.00 bis 12.00 Uhr 
oder nach vereinbarung 
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ANLAGE 1 zum Schreiben an das Landesamt für soziale Dienste vom 28.2 .2001 

1 .  Das zur „BRD" gehörende Bundesministerium der Justiz hat am 1 6. März 1 995 unter dem 
Geschäftszeichen IV B 4-9 16 1 Il-48 0 1 88/95 in einem Schreiben an mich, das mit „ Oehler " 
unterzeichnet worden ist, bestätigt, daß Artikel 2 Absatz 1 des sog. Überleitungsvertrages 
( Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen in der gemäß Liste 
IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die Beendigung 
des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung) nach wie 
vor gilt. In dem Schreiben des Bundesministeriums der Justiz vom 1 6.3 . 1 995 heißt es u.a. 
(Hervorh. nicht im Original): 

„ Der Überleitungsvertrag ist - mit Ausnahme weniger Bestimmungen - durch eine Verein
barung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten vom 2 7.1 28. Sep
tember 1990 außer Kraft gesetzt worden. Zu den Bestimmungen, die in Kraft geblieben 
sind, gehört Arti.kel 2 Absatz 1 des Überleitungsvertrages." 

Artikel 2/1 des sog. Überleitungsvertrages sind der Kern und das Wichtigste in dieser An
gelegenheit. Er lautet (lt. Bundesgesetzblatt 1 990, Teil IT, Nr. 42, Bonn, 9. 1 1 . 1 990, S. 1 386 ff.): 

, ,  Art. 2 (1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichdiche oder 
Verwa/tungsmajJnahmen oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt 
worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet 
oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Dis
kriminierung denselben künOigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungs
maßnahmen wie gleicharti.ge nach innerstaatlichem deutschem Recht begründete oder 
festgestellte Rechte und Verpflichtungen. " 

Mit anderen Worten, alle - wirklich alle - Maßnahmen der Besatzungsregimes der drei 
westlichen Siegermächte „bleiben in jeder Hinsicht ... in Kraft", gleichgültig, ob sie „in 
Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften [z.B. wären da das Völkerrecht oder das 
Grundgesetz zu nennen] begründet oder festgestellt worden sind". Obendrein sollen diese 
Maßnahmen die Grundlage aller „künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Ver
waltungsmaßnahmen" - also aller Maßnahmen der „BRD" einschließlich der Schaf
fung einer eigenen Verfassung - sein. Das aber bedeutet: Nach wie vor soll die gesamte 
Tätigkeit der „BRD" auf der von den Besatzungsregimes der Sieger von 1945 geschaffe
nen Grundlage und Zielsetzung fortgeführt werden. -

Von Souveränität oder Selbstbestimmung des Deutschen Volkes ist hier also keine Rede. 
Anderslautende Verlautbarungen unserer Politiker sind folglich unzutreffend oder dem
agogischer Natur. Diesem tatsächlichen rechtlichen Zustand entspricht, daß das Bundes
verfassungsgericht in einem Urteil erklärt hat, das Deutscb,e Reich bestehe völkeITechtlich 
fort. Das heißt, es herrscht auf einem Teil seines Gebiets ein anderer, von den Siegermäch
ten geschaffener und strukturierter „fremdbestimmter'' Staat, auf weiteren Teilen herr
schen andere Staaten (z.B. Polen, Tschechei, Rußland, Frankreich, Belgien). Daher haben 
wir auch noch keinen Friedensvertrag! Denn zur Schließung eines Friedensvertrags fehlt 
es an einer zuständigen Regierung des Deutschen Reiches. Das aber ist ein von feindlichen 
Staaten geschaffener Zustand, der eindeutig völkerrechtswidrig ist und von Vasallen der 
feindlichen Staaten unter Abstützung auf die Vormachstellung dieser feindlichen Staaten 
aufrechterhalten wird. Dieser Zustand bedeutet zugleich das Bestehen eines Interreg
nums

8 im Bereich des Deutschen Reiches. 

8 Der lateinische Begriff „Interregnum" bedeutet „Zwischenherrschaft", er wird gern als Bezeichnung für die so
genannte „kaiserlose Zeit" von 1 254- 1 273 benutzt. 
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Der Brief des Justizministeriums der „BRD" an mich und die wichtigsten Passagen aus der 
staats- und völkerrechtlichen Vereinbarung vom 27./28. September 1990 habe ich faksimi
liert wiedergegeben in meinem Jriformations- und Dokumentationsdienst, 199515, Dk. 0675 . 

Aber das ist noch nicht alles zu diesem Thema: 

2. Der Völkerrechtler Prof. Dr. Hans Werner Bracht hat erklärt: 

„ Es trifft zu, daß das Grundgesetz unbedingt geändert werden müßte, da derzeit eine 
'verfassungslose Lage ' in der Bundesrepublik Deutschland deswegen herrscht, weil die 
Wiedervereinigung, die nur West- und Mitteldeutschland, nicht aber Ostdeutschland 
betrifft, keine verfassungsmäßige Grundiage mehr hat, wie sich aus Arikel 146 des Grund
gesetzes ergibt. Diese Bestimmung ist noch immer nicht aufgehoben, aber ihr wird nicht 
Folge geleistet. " 

Ich kann dieser Auffassung nicht uneingeschränkt zustimmen. Tatsache ist jedenfalls, daß 
das Grundgesetz ein Produkt ist, das unter der Leitung und Oberhoheit der westalliierten 
Siegermächte geschaffen wurde, jedoch keine vom Deutschen Volk durch Abstimmung 
gewählte Verfassung darstellt. In-Artikel 146 des Grundgesetzes heißt es: 

„ Dieses Grundgesetz, das nach der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands 

für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine 
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlos
sen worden ist. " 

Der Akt der Verfassungsgebung durch das Deutsche Volk ist bisher nicht erfolgt. Das ist 

aber durchaus folgerichtig. Denn das Grundgesetz ist die rechtliche Grundlage der „BRD", 
die laut oben zitiertem Vertrag mit den „Drei Mächten" die rechtsetzenden, rechtsprechen

den und administrativen Maßnahmen der Besatzungsmächte nach wie vor als normierende 
Grundlage aller staatlichen Gewalt zu betrachten und zu behandeln hat. Dieser Vasallen
Zustand ist zwar völkerrechtswidrig, da es völkerrechtlich unzulässig ist, ein Besatzungs
regime über inzwischen rund 46 Jahre hinweg aufrecht zu erhalten, zugleich ist dieser Zu
stand antidemokratisch und antirechtsstaatlich. Dieser Zustand wird erst sein Ende finden, 
wenn das Deutsche Volk ihm „in freier Entscheidung" ein Ende setzt. Solange das nicht 

geschieht, haben die Deutschen auf ihrem Territorium einen verfassungslosen Zustand mit 
einer Ordnung staatlichen Gewalt auf der von den „Drei Mächten" geschaffenen Grundlage 
des Grundgesetzes und den von denselben Mächten gesetzten und von der Regierung der 
„BRD" vertraglich anerkannten Normen auf rechtsetzendem, rechtsprechendem und admi
nistrativem Gebiet. Mit anderen Worten: Die „BRD" ist ein von den Besatzungsmächten 
geschaffener und normierter fremder Staat auf deutschem Boden, wofür die Bezeichnung 

„ Vasallenstaat" üblich ist. 

Doch das Gebilde „BRD" ist staats- und völkerrechtlich gesehen nicht ein bloß „fremd
herrschaftlicher Staat auf einem Teil des deutschen Territoriums". 

3. Die „BRD" ist Mitglied der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind gegründet 
worden als Staatenbund der Alliierten gegen ihre „Feindstaaten", also gegen Deutschland, 
Japan und deren Verbündete. Deshalb enthält deren Satzung eine gegen diese „Feindstaaten" 
gerichtete Bestimmung, die sog. „Feindstaatenklausel". Die „BRD" hat mit ihrem Eintritt in 
die UNO die gültige Satzung der UNO, somit auch die „Feindstaatenklausel", anerkannt. 
Sie hat sich nicht öffentlich gegen diese Klausel verwahrt oder gar deren Abschaffung ver
langt. Daraus folgt, daß sich die „BRD" damit offen bekennt, als Verbündeter der Feinde 
des „Deutschen Reiches und Volkes" zu fungieren. Und da das Volk dieses Reiches, das 
deutsche, immer noch existiert und es als einzig zuständiger Souverän weder das Reich noch 
sich selbst ausdrücklich abgeschafft hat, folgt daraus, daß der Staat „BRD" nicht nur als 
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„Fremdstaat" anzusehen ist, sondern als ein auf einem Teil des Bodens des deutschen Vol
kes bestehender, gegen das deutsche Volk und dessen Reich gerichteter Feindstaat. Auch 
aus dieser Sicht besteht keine wirkliche Souveränität des deutschen Volkes und Reiches, 
sondern eine unter feindlicher Ausrichtung stehende „Fremdherrschaft", die sich nur als Ei
genherrschaft ausgibt, um so das Volk über die Vorenthaltung der elementarsten und völ
kerrechtlich anerkannten Volks- und Freiheitsrechte hinwegzutäuschen. Nun könnte jemand 
einwenden, daß dies eine rechtsformalistische Überinterpretation sei, obwohl viele politi
sche Erscheinungen in unserem Land diese Interpretation rechtfertigen, z. B. die Vorent
haltung von Volksentscheiden gegen den Willen des Volkes, die Abtretung von großen 
Gebieten deutschen Landes ohne Befragung des Volkes, die Abschaffung der eigenen Wäh
rung ohne Befragung des Volkes, die Unterordnung der eigenen Streitkräfte unter fremden 
Oberbefehl ohne Befragung des Volkes, die fast ungebremste Einwanderungsmöglichkeit 
für Nichtdeutsche ohne Befragung des Volkes, die Verträge von Maastricht usw. ohne Be
fragung des Volkes, die Verfolgung von nationaler Gesinnung usw. usw. Doch diese Inter
pretation ist keine Überinterpretation, sondern rechtlich fest verankert, wie ich unter Ziffer 
1 dargelegt habe. 

4. Dieser Feststellung entspricht auch die politische Realität: 

4 . 1 .  Die politische Führung der „BRD" betrieb jahrzehntelang eine Verteidigungspolitik in 
Zusammenarbeit mit den westlichen Siegermächten, die im Ernstfall Deutschland und 
umliegende Teile Europas weitgehend hätte verwüsten können.9 Sie nahm also inkauf, 
daß hierdurch die im Zweiten Weltkrieg stattgefundenen Kriegsverbrechen noch weit hätten 
übertrumpft werden können. 

4.2.  Die politische Führung der „BRD" ist damit befaßt, die Bundeswehr teilweise zu einer 
„Kriseneingreiftruppe" umzugestalten, die wirkungsvoll mitwirken soll, wie beim Golf
krieg und Kosovokrieg im Auftrag imperialistischer Kräfte im Westen andere Völker zu „be
frieden". 

4 .3 .  Die politische Führung der „BRD" schädigt mit ihrer Atomenergiepolitik das Leben und 
die Gesundheit von jedermann im eigenen Volk und in umwohnenden Völkern und sie 
setzt ganz Mitteleuropa dem Risiko einer schweren Atomkatastrophe, sei es im Frieden 
oder Krieg, mit Millionen Toten und noch mehr Geschädigten aus. Sie stellt damit auch 
hier die Verhältnisse unter Hitler in den Schatten. 1 0  

4.4. Die politische Führung der „BRD" gestattete und förderte in Mitteldeutschland die oft
mals wirtschaftsimperialistisch und volksfeindlich ausgerichteten Machenschaften der 
Treuhand, Machenschaften, die, in ihrer Gesamtheit betrachtet, wohl alle bis dahin im 
Wirtschaftsbereich in Mitteleuropa vorgefallenen Korruptionen und Raubzüge weit in 
den Schatten stellt. 1 1  

4.5. Die politische Führung der „BRD" hat mit ihrer sonstigen Wirtschaftspolitik die gesamt
wirtschaftliche Lage der Hochfinanz und der Konzerne ständig verbessert, aber die des 
Deutschen Volkes immer mehr verschlechtert. Sie hat damit auch hier die Volks- und 
Rechtsfeindlichkeit der Politik im Vorgängerstaat übertrumpft. 12 

9 Siehe Roland Bohlinger: Im Kriegsfall Ausrottung der Deutschen? Die Tendenz der Bonner Verteidigungs
politik bis zum Fall der Mauer. Eine verfassungs- und strafrechtliche Analyse- Viöl 1 999, 4. Auflage. 

10 Siehe dazu die zahlreichen von mir als Kläger und als Prozeßbevollmächtigter für insgesamt fast eintausend 
weitere Kläger geführten Prozesse gegen zahlreiche Atomanlagen, die Dokumentationen hierüber und sonsti
ge von mir zum Thema verfaßten Veröffentlichungen sowie die dort genannte Literatur anderer Autoren. 

1 1  Siehe die zahlreichen B erichte und Dokumente zu diesem Thema, die ich i n  den zahlreichen Bänden meines 
Informations- und Dokumentationsdienstes veröffentlicht habe. 

1 2 Siehe die vorige Anmerkung. 
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4.6. Die politische Führung der „BRD" hat die Abtreibung, also die Beseitigung = Tötung von 
Kindern im Mutterleib, legalisiert, teilweise sogar als „ soziale " Maßnahme eingestuft 
(gesetzliche Freigabe einer Abtreibung aus „sozialen " Gründen - anstatt eine Abtreibung 
aus solchen Gründen durch Gewährung sozialer Hilfe zu verhindern, wie das eigentlich 
die selbstverständliche Pflicht wäre in einem Staat, der Rechtsstaat und niht Feindstaat ge
nannt werden will; Abtreibungen aus „ sozialen " Gründen erfolgen wohl in über 90% der 
insgesamt auftretenden Fälle) und die dann obendrein sämtliche „ sozial(zwangs)versi
cherten" Bürger über ihre „ Sozial(zwangs)versicherung" diese aus sozialen Gründen 
freigegebenen Menschenbeseitigungen - die ja ohne Befragung der Opfer und ohne Mög
lichkeit der Opfer zur Gegenwehr erfolgt, die also durch Gesetz erlaubt, den Mutterschoß, 
der als Ort der Zeugung von Leben heilig sein sollte, zur Mordgrube zu machen, wo Kin
der sogar von speziellen Tötungsgeräten lebendig zerfetzt werden dürfen (im Mittelalter 
war das Zerfetzen von Menschen bei lebendigem Leib die schlimmste Strafe für Verbre
chen!) - die also durch diese Zwangsversicherung die Beseitigung zwangsweise bezah
len läßt, womit alle derart versicherten Bürger zwangsweise, ohne Einholung ihrer Zu
stimmung, zu Beteiligten an der Menschenbeseitigung gemacht werden, sozusagen zu 
Zwangsmitgliedern einer Tötungsgemeinschaft, was auch hier die Verhältnisse unter 
Hitler weit in den Schatten stellt, nämlich den Schoß aller Mütter dieses Feindstaates 
freigibt, als Menschenvernichtungslager zu sozialen Zwecken zu dienen und den größten 
Teil des Volkes, auch jene, die gegen dieses staatsumfassende Vernichtungslager sind, zu 
Beteiligten an der Vernichtung machen, was ja wohl als Gipfel satanistischer Antimoral 
und Feindstaatlichkeit bezeichnet werden muß! 13  

4.7.  Die politische Führung der „BRD" pflegt mit ihrer Ausländerpolitik einen gegen Deutsche 
und Ausländer gerichteten identitätszerstörenden Rassismus, der dabei ist, sich in letzter 
Konsequenz würdig den letzten Konsequenzen der Art von Rassismus im Dritten Reich, 
als lediglich verdrehtes Gegenstück, zuzugesellen, und zwar deshalb, weil dieser Ras
sismus eine multikulturelle, also statt einer „ entjudeten " und „ rasse-reinen ", wie in der 
vorausgegangenen Ära, das Gegenteil - und nicht etwa eine Überwindung auf einer hö
heren moralischen Ebene - betreibt, was erneut menschenverachtend und speziell freiheit-, 
kultur-, rechts- und volksverachtend ausgerichtet ist und nach § 220a StGB die Vorbe
reitung und Durchführung von Völkermord darstellt. So eine staatliche Verhaltensrich
tung ist nur bei einem Feindstaat möglich. 14  

4.8. Zahlreiche führende Vertreter aus Regierung, Medien, Justiz, Verwaltung, Gewerk
schaften und Kirchen nahmen entweder widerspruchslos hin oder sie förderten sogar in 
erheblichem Umfang eine Ausstellung, jene von den Herren Reemtsma und Heer, die 
den Zweck hatte, das Deutsche Volk mehr oder weniger als Verbrechervolk hinzustellen. 
Sie betrieben das obendrein Arm in Arm mit einem führenden Volksfeind, nämlich ei
nem Milliardär, dessen Geld aus dem Handel mit Drogen (Tabak und Alkohol1 5) stamm
te, die zwar legalisiert sind, die aber seit Beginn des Handels schon weit über hundert 
Millionen Menschen vergifteten und ihnen dadurch Krankheit und meistens auch Le
benszeitverkürzung bescherten. 16 

1 3 Siehe meine Schrift: Der deutsche Bundestag erteilt Tötungslizenzen - Anmerkungen zur Ideologie der Abtrei
bungsbefürworter, Viöl 1 998, 3. Auflage. 

14 Siehe meine Schrift: Patriotismus, Ausländerpolitik und die antideutsche Zielsetzung der politischen Führung 
- Eine verfassungs- und strafrechtliche Analyse, Viöl 1 998, 4. Auflage. 

1 5 Die Firma Reemtsma ist der größte Zigarettenhersteller und Bierbrauereibesitzer im Land. Näheres in Roland 
Bohlinger (Hg.): Gescheiterter Verleumdungskrieg, 2. Aufl., Viöl 2001 . 

16 Siehe: Roland Bohlinger (Hg.): Gescheiterter Verleumdungskrieg, 2. Aufl., Viöl 2001 , Kapitel VII. 
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4.9. Die politische Führung der „BRD" schuf mit dem § 1 30 StGB. eine gesetzliche Bestim
mung, wonach nur die Leugnung, Verharmlosung oder Bejahung der von nationalsozia
listischer Seite begangenen Massen- und Völkermordverbrechen unter Strafe gestellt 
wird, nicht aber die der Massen- und Völkermordverbrechen der Sieger von 1 945 und 
schon gar nicht jene, die sich gegen das deutsche Volk richteten und richten, was ein
deutig als antideutsche Gesinnungsgesetzgebung zugunsten der Siegermächte zu bezeich
nen ist und nur in einem Staat möglich ist, der als ein gegen das Deutsche Volk gerich
teter Feindstaat anzusehen ist. 1 7  

4. 1 0. Die politische Führung der „BRD" verfolgt revisionistische Autoren, Zeitschriften und 
Verlage und betreibt Bücherverbote und Bücherverbrennungen gegenüber revisionisti
scher Literatur. Dabei darf nicht vergessen werden, daß die Bücherverbote und -verbren
nungen in den ersten Jahren sofort nach der „Befreiung" 1 945 begannen und weit um
fangreicher waren, als jene nach 1 933 .  Was heutzutage geschieht ist nur so eine Art Nach
bereinigung sowie eine Abstrafung jener, die sich noch immer nicht die richtige feind
staatgemäße Gesinnung zugelegt haben. Es ist klar, daß ein Staat, der dem Wohl des 
Volkes dienen will, revisionistische Forschung und Publizistik, soweit sie nicht Verbre
chen verharmlost oder leugnet, fördert. Die Tatsache, daß inzwischen aber selbst sachli
che Forschungsarbeit verfolgt wird, wenn diese eine revisionistische Richtung aufweist, 
also die Geschichtsschreibung der Sieger von 1 9 1 8  und 1 945 revidiert, beweist erneut 
die feindstaatliche Ausrichtung der „BRD". 

4. 1 1 .  In der „BRD"häufen sich Medienbeiträge, vor allem im Fernsehen und in Zeitungen, in 
denen die Deutschen einseitig belastet und beschuldigt oder gar verleumdet werden. 

4. 12 .  Da ist weiterhin das Holocaust-Mahnmal, das nur den jüdischen Opfern gilt, nicht den an
deren Opfern und schon gar nicht den deutschen, obwohl die Zahl der deutschen Opfer, 
die nach dem Krieg entstanden, weit höher liegt als die Zahl der jüdischen Opfer (min
destens 9- 1 1  Millionen, die Zahl der Geburtenverhinderungen nach 1 94 5 samt Förderung 
der Abtreibung und Behinderung von Geburten bei ungewollt kinderlosen Ehen1 8  und den 
freien Zuzug von Ausländern, vor allem auch von kriminellen, nicht gerechnet, was alles 
in die Rubrik des § 220a StGB (Vorbereitung bzw. Durchführung von Völkermord) ge
hört). 

4. 1 3 .  Da ist weiterhin die einseitige und vielfach destruktive Ausrichtung des deutschen Bil
dungswesen anzuführen. 

4 . 14 . Bezeichnend ist auch, daß die Bundesregierung das Bemühen der russischen Justiz hin
tertreibt, Angehörige der Deutschen Wehrmacht, die von sowjetischer Seite aufgrund 
von Folter und Gehirnwäsche zu Unrecht verurteilt wurden, zu rehabilitieren. So etwas 

17 Siehe dazu meine Schrift: Stellungnahme zur Neufassung von § 130 StGB - oder vom Zwierecht . . . , Viöl 1 998. 
1 8  Es gibt in der Bundesrepublik etwa 2 Millionen Ehepaare, die ungewollt kinderlos sind. Die ungewollte Kin

derlosigkeit beruht überwiegend auf Gesundheitsschäden durch Umweltgifte und denaturierte Nahrung. Bei 
richtiger Fürsorge, die gesetzlich vorgeschrieben ist, gäbe es gesundheitsschädigende Umweltgifte und Nahrungs
rungsmittel kaum. Darüberhinaus wird weder durch die Staatsführung noch durch die Krankenkassen eine Über
windung dieses Zustands ernsthaft angestrebt. Das läßt sich schon daraus erkennen, daß die Krankenkassen, 
auch die gesetzlichen, Abtreibungsmaßnahmen finanzieren, aber nicht Gesundungsmaßnahmen zur Wieder
herstellung der Zeugungsfähigkeit oder wenigstens die Finanzierung von künstlichen Befruchtungen, wenn 
die Unfruchtbarkeit vom Mann ausgeht. Bezahlt werden nur künstliche Befruchtungen, wenn die Zeugungs
unfähigkeit bei der Frau vorliegt. Frauen sind zwar meistens ebenso geschädigt wie Männer, aber selten völ
lig, meist nur eingeschränkt zeugungsunfähig, was nicht zu völliger ungewollter Kinderlosigkeit führen 
würde, wenn nicht zugleich die Zahl gesunder, kräftiger männlichen Samenzellen durch Umweltvergiftung 
und schlechte Nahrung so stark reduziert wäre, daß eine normale Befruchtung noch stattfinden könnte. Daher 
wurden im letzten Jahr nur etwa 1 0.000 künstliche Befruchtungen durchgeführt, obwohl sehr viel mehr Ehe
paare eine künstliche Befruchtung anstreben, aber nicht bezahlen können. 
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ist nur möglich in einem gegen das Deutsche Volk gerichteten Staat der Siegermächte, 
eben einem Feindstaat. 

Hierzu ein Zitat: 
„ Der Moskauer Militärstaatsanwalt Walerij Wolin hat aus Protest sein Amt nieder
gelegt. Wolin war mit Rehabilitierungsverfahrenfür Angehörige der Deutschen Wehr
macht befaßt. Wolin erklärte, er habe sein Amt niedergelegt, weil er feststellen mußte, 
daß die Rehabilitierung von keiner politischen Seite gewollt werde. Ihm sei klarge
macht worden, daß er künftig in immer mehr Fällen die Rehabilitierung werde ableh
nen müssen. Auf Rückfrage eines Reporters, ob dahinter auch deutsche Regierungs
stellen stecken würden, erklärte Wolin, er könnte dies nicht beweisen. Aber er habe 
auch festgestellt, daß die deutschen Behörden kein Interesse haben, daß übermäßig 
viele deutsche Wehrmachtsangehörige rehabilitiert werden. Aus vielen Briefen von Be
troffenen wüßte er, daß die deutschen Behörden kein Interesse dafür gezeigt hätten, die 
Opfer oder die Nachkommen der verurteilten Wehrmachtsangehörigen beim Durchset
zen ihrer Rechte zu unterstützen. Zusammenfassend: Ein russischer Staatsanwalt legt 
aus Protest sein Amt nieder, weil er von der deutschen Regierung nicht unterstützt oder 
daran gehindert wird, Deutsi:hen zu ihrem Recht zu verhelfen. " 

(Zit. aus: PHI-Deutschlanddienst, Nr. 37-38/1 997, S. 272. 

Dazu paßt folgende Meldung: 

„ Der russische Regisseur Sinelnikow berichtete am 12. Mai 199 3, daß er auf seiner 
Deutschlandreise vor den Filmaufnahmen zum Thema 'Präventivkrieg 1941 ' u. a. mit 
Richard v. Weizsäcker und Egon Bahr Gespräche zu diesem Thema geführt habe. 

Der Tenor der Antworten lautete, selbst wenn Victor Suworow recht hätte und die Deut
schen der sowjetischen Kriegsmaschine nur um eine kurze Zeitspanne zuvorgekom
men wären, dies nicht gesagt werden dürfe, weil damit ja das damalige Deutschland 
entlastet würde. " 

(Zit. aus: Unabhängige Nachrichten, Bingen, Sonderdruck 998, UN 08/99, S .  6.) 

Weitere Bestätigungen lassen sich, wenn man nur etwas sucht, leicht finden. 19 

Roland Bohlinger 

19 Siehe u.a.: Roland Bohlinger, Spitzbubengeschichten; Roland Bohlinger, Die deutschen Ostgebiete aus histo
risch-politischer und völkerrechtlicher Sicht; Roland Bohlinger, Antiimperialistische Sprengsätze in der Holo
caust-Debatte, u.a.m . .  Alle Titel im Verlag für ganzheitliche Forschung, Viöl. 
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ANLAGE 2 

Bundesministerium der Justiz 

OMc:biftueict.l: IV 8 t=?Hl . II-48 0188/95 
(bei AntNOrt bitt. llllglibm) 

Herrn 
Roland Bohlinger 
Verlag für ganzheitliche 
Forschung und Kultur 
Postfach 

2 5 884 ViOl 

Anlage 

sehr geehrter Herr Bohlinger , 

Bonn , den 1 6 . März 1 9 9 5  

Poltan!chrl·ft: 
Bundeuiniateriua der Juatiz, 53170 Bonn 
Haya- W14 Litftrwchrift; 
He1-trape 6, 53175 Bann 
Ttitfca: (02 28) 58-0 
bei Durcbwahl: 58 tt 24 
Teltta: 22 85 06 
Telefax: (02 28) 58 - 45 25 

im Schreiben vom 2 1 . Februar 1 9 9 5  haben Sie um Auskunft über 

die Geltung von Artikel 2 des Oberleitungsvertrages von 

1 9 5 2 / 1 9 5 4  gebeten . Der Oberleitungsvertrag ist - mit Ausnahme 

weniger Bestimmungen - durch eine Verei:nbarung zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten vom 27 . / 28 . 
September 1990 außer Kra f t  gesetzt worden . Zu den Bestimmungen , 

die in Kraft geblieben s ind , gehört Artikel 2 Abs . 1 des Ober

leitungsvertrages .  

Die Vereinbarung vom September 1 9 9 0  erhalten Sie als Anlage zu 

diesem Schreiben . Ich füge auch den Text von Artikel 2 des 

Oberleitungsvertrages bei ,  da die von Ihnen übersandte Fassung 

einige Ungenauigkeiten aufweist . 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

co«rtt>-
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. ......., 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1 990, Teil I I  

Bekanntmachung 
der Vereinbarung vom 27128. September 1 990 

zu dem Vertrag über die Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten 

(In der geänderten Fassung) 
sowie zu dem Vertrag zur Regelung 

aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen 
(in der geänderten Fassung) 

Vom 8. Oktober 1 990 

Zu dem Vertrag vom 26. Mai 1 952 über die Beziehungen zwischen der Bun
desrepublik Deutschland und den Drei Mächten in der gemäß Liste 1 zu dem am 
23. Oktober 1 954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des 
Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung 
sowie zu dem Vertrag vom 26. Mai 1 952 zur Regelung aus Krieg und Besatzung 
entstandener Fragen in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1 954 in Paris 
unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der 
Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung (BGBI. 1 955 I I  S. 301 , 305, 
405, 944) ist in Bonn durch Notenwechsel vom 27 128. September 1 990 eine 
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und den 
Regierungen der Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika 
und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland geschlossen 
worden. Oie Vereinbarung ist 

am 28. September 1 990 
in Kraft getreten, nachdem die das Einverständnis der Regierung des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland ausdrückende Antwortnote am 
27. September 1 990 und die das Einverständnis der Regierungen der Französi
schen Republik sowie der Vereinigten Staaten von Amerika ausdrückenden 
Antwortnoten am 28. September 1 990 eingegangen sind. Oie einleitende 
deutsche Note vom 27. September 1 990 wird nachstehend veröffentlicht. 

Bonn, den 8. Oktober 1 990 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e s A u s w ä r t i g e n  
Im Auftrag 1 
Dr. E i t e l  --J 
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J Nr. 42 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 9. November 1990 1387 

[ Der Stutssekrellr 
dH Auswlrtigen Amts 
503·553.20 

Bonn. 27. September 1 990  

Exzellenzen, 

ich beehre mich, auf die Gesprtche zwi· 
sehen Vertretern der Regierungen der Bun
desrepublik Deutscl'lland, der Franz6si
schen RepubUk, der Ventinigten Staaten 
von Amerika und des Vereinigten IQ!nig
reic:hs Großbritannien und Notdlr1and 
Bezug zu nehmen und im Namen der 
Regierung der Bundutepublik Deutschland 
folgendes vorzuschlagen: 

1. Der Vertrag vom 28. M.i 1952 Ober die 
Beziehungen ZWischen der Bund..,. 
publik Deutsc:hland und den Drei Mlch
ten (In der gemtß Uate 1 zu dem am 
23. Oktober 1954 in Paris unterzeichne. 

. ten Protokoll übet die Beendigung du 
Besatzungstegimea in dar Bundearepu
blik Oeutachland geinderten Fassung) 
(.� . wird mit der 
Suspendierung der Rechte und Verant· 
wortllchkeit8n der Vier Macht• in bezug 
auf Berlin und 11111 Oeutichland als Gan
zes suspendiert und ltitt mit dem lnkraft· 
treten des Vettrags Ober die abschfie. 
ßende Regelung in bezug auf Deutsch
land, unterzeichnet in Moskau am 
12. September 1990, au8er Kraft.. 

2. Vorbehaltllc:h der Ziner 3 wird der Ver· 
trag-Vötil 2s:Mal 1952 .zw Regelung 
aus Krieg und Besatzuno entslandener 
Fragen (In der gemlß Uste IV zu dem 
am 23. Oklober 1954 in Paris unter· 
zeichileten Protokoll Ober die Beendi
gung des BellatzungSregimes In der 
Bundesrepublik Deutschland geinder· 
ten Fasaang) ( Oberlei� 

leichzeitlg mit�� � unc1 trlti gleic:h%9iilg-.nit die
sem außer Ktaft; da gilt auch fOr die 
Briefe und - die Srlelwechsel zum 
Oeutschlandvertr und zum Überlei· 
tungsvertrag. 

3. Folgende Bestimmungen du Überlei
tungsvenrags bleiben jedog'I in Kraft: 

Erster Teil: 

.A111kel 1 Absatz 1 Satz 1 bis • • • •  

Rech�riften aufzuheben oder 
zu indem" sowie Absitze 3, 4 und 5 

Artikel 2 Absatz 1 
Artikel 3 Absitze 2 und 3 
Artikel s Absatze 1 und 3 

Artikel 7 Absatz 1 
Artikel 8 

Dritter Teil: 

Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a des 
Anhangs 
Artikel 8 Absatz 3 des Anhangs 

Der Slaatssekretlr 
des Auswärtigen Amts 
503-553.20 

Bonn, 27 September 1990 

Exc:ellencies, 

1 have lhe honour to refer to lhe disc:us
SiOnS whlc:h have Ulken plac:e between rwp
resentalives ol lhe Govemrnents ol lhe Fed
eral Republic: ol Germany, lhe Frenc:h Re
publlc:, lhe United Kingdom ol Great Brilain 
and Northem lreland and lhe United States 
of Americ:a. and on behalf ol lhe Govern
ment ol the Federal Republic: ol Germany to 
propose lhe lollowing: 

1. The Convenllon on Relations between 
the Three Powers and the Federal Re
publlc ol Germany of 28 May 1 952 (as 
amended by Sc:tiedule 1 to lhe Protocol 
on lhe T 811'11inalion ol lhe Oc:c:upallon 
R6gime in 1t1e Federal Republic of Ger· 
many, aigned at Paris on 23 October 
1 954) ("lhe Relations Convention") 
shall be suspended upon lhe suspen· 
sion ot the operallon ol quadripartite 
rlghts and responsibilitles with resp,ec:t 
to Bar1ln and to Germany as a whole. 
and shall tenninate upon lhe entry into 
fonle of the Treaty on the Final Settle
ment with respec:t to Gennany, signed at 

. PdOsc:ow on 1 2  September 1990. 

2. Subject to paragraph 3 below, lhe Con· 
venllon on the Setttement ol Malters 
Ar1sing out of lhe War and lhe Oc:c:u
patlon ol 28 May 1952 (as amended by 
Sc:hedule IV to the Protoc:ol on the T er
mk\allon ol lhe Oc:c:upatlon R6gime in 
lhe Fedentl Republic: of Germany, 
signed at Paris on 23 Oc:tober 1954) 
("the Settlement Convenllon") shall be 
suspended and shall terminale at lhe 
same time as the Relations Convention; 
lhis also applies to the letters and ex
c:hanges of letters relaling to lhe Re
lations Convention and lhe Settlement 
Convention. 

3. The following provlsions ol the Settle
ment Convenllon &hall, however, remain 
in force: 
Chapter One: 

Artic:te 1, paragraph 1 , flrst sentenc:e 
up to and inc:tuding • . • .  legislalion 
enac:ted by lhe Oc:c:upation Aulh· 
orities·, and paragraphs 3, 4 and 5 
Artic:le 2, paragraph 1 
Artic:te 3. paragraphs 2 and 3 
Article 5, paragraphs 1 and 3 
Artic:le 7, paragraph 1 
Artk:le 8 

Chapter Three: 
Artic:te 3, paragraph 5 (a) of the Annex 

Articie 8, paragraph 3 ol the Annex 

Dar StaatssekretM 
des Auswirtlgen Amts 
503-553.20 

Bonn, le 27 septembfe 1990 

Exc:ellenc:es, 
Me r8f6rlnt aux entretiens qul ont eu Heu 

entre des 1"9Jrisentants des � 
ments de la Rtpubllque f� d' Alle
magn1, des Etats-Unis d'Am6rlque, de la 
R6pubiique � et du Royaume-Unl 
de Grande-Bretagne et d'lrtande du Nord, 
j"ai lllonneur de vous praposer c:e qul IUit 
au nom du Gouvernement de la R8publlque 
f6d6'ale d'Allemagne: ' 

1) La Convention sur lea relatioN entre In 
trois Puissances et la R6publlque � 
rale d'Aßemagne en date du 28 mm 
1952 (teile q1l°arnend6e oonformernent 
l I' Annexe 1 du Protoc::ole sur la cesa• 
tion du r9gime d'oc:c:upalion dans la Re
publique f6derlle d'Allemagne, sigM l 
Paris le 23 octobre 1 954) (ci-BPr*s d6-
nomm6e •la Convention sur les rala
tions•) sera suspendue au moment de 
la suspension de I' exen:ice des droits et 
responsabiUt:M des Ouatre Puissanc:es 
en c:e qui ooncem• Berfin et r Allemagne 
dans son ensemble; e111 cessera d"ttre 

, en vigueur l la date d'entr&e en vigueur 
du Trait6 portant reglement dtflnilif 
c:onc:emant i' Allemagne, sign• ;\ Moa· 
cou, le 12 saptembta 1990. 

2) Sous lisetve des dispositions du para
graphe 3 c:i-clessous, la Conventlon sur 
le rtglement de questions issues de la 
guerre et de r oc:c:upallon en dale du 28 
mai 1952 (teile qu'amendee i;onform6-
ment l I' Annexe IV du Protoc:ole sur la 
c:essallon du r6glme d' occ:upation dans 
la R'Publique f6d"8Je d'Allemagne, 
sign• l Paris 1e 23 oc:tobre 1954) (d· 
asris d6nornmff •la Conventlon sur le 
rtglernent•) _. suspenclue en mtrne 
temps que la Conventlon sur les rela
lions; effe c:essera d"Atre en vigueur en 
m6me temps que c:elle-c:i; il en sera de 
mtrne pour les lettres et las 8c:hanges 
de lettres relaüfs l la Convention sur les 
refalions et l la Convenlion sur le r6gle-
menl 

-

3) Les dispositions sulvantes de la 
Convention sur le rtglement demeure
ront c:ependant en vigueur: 
Chapitre Premier: 

Article 1 ,  paragraphe 1 ,  premiere 
phrase jusques et y compris: • . . . la 
18gislation 6dic:t6e par les Aulorites 
d"Oc:c:upation•; para9raphes 3, 4 et 5; 
Artic:le 2. paragraphe 1 ; 
Arlic:le 3, paragraphas 2 et 3; 
Article 5, paragraphes 1 et 3; 

Articie 7, paragraphe t ;  
Mic:le 8: 

Chapitre Troisieme: 
Articie 3, paragraph1 5 ( a) de 

!'Annexe; 
Artic:le 8, paragraphe 3 de !"Annexe: 
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Sechster Teil: 
Artikel 3 Absitze 1 und 3 

Siebenter Teil: 
Artikll 1 
Attikll 2 

Neunter Teil: 
Af'likll 1 

Zennter Teil: 

Anikel 4  J 

Außerdem bleiben Absatz 7 dar Schrei
ben das Bundeskanzlers an jeden der 
drei Hohen Kommissare vom 23. Okto
ber 1954 betreftend Erleichterungen für 
Botschaften und Konsulate SOWie die 
Bestltigungsschreiben der Hohen Kom· 
miaarl vom 23. Oktober 1954 in Kratt. 

t •) 
Die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland erktill. daß sie samUi· 
ehe angemessenen Maßnahmen 
ergreifen wird, um sicherzustellen, 
daß die weiterhin gottlgen Bestim
mungen des Überleitungsvertrags 
IUf dem Gebiet der gegenwtrttgan 
Deutschen Demokratischen Repu
blllc und in Berlin nicht umgangen 
werden. ::J 

b) Zu Allikll 11 des Ersten Teils des 
Überleitungsvettrags: 

Oie Regierung dlf' Bundesrepublik 
Deutschland iM Sieh des FOttbeste
.,_ der  1.G. Farbenindustrie A.G. 
L L unter dem ursprünglichen 
Namen bewußt; sie bemüht sich 
MCh besten Krlften, eine zufrieden
llellendl LOlung entsprechend den 
In Artikel 1 1  des Ersten Teils zum 
Auldruc:k gebrac:hten Zielen zu 
erreichen. 

c) Zu dem Dritten, Vierten und Fünften 
Teil des Überlellungsvertrags: 

Oie Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland bestltigt, daß die Strei· 
chung des Dritten, Vierten und Fünf· 
ten Teils die Fortgettung der darin 
festgelegten Grunds4tze in bezug 
auf die innere ROck81'Stattung, die 
Entschädigung für Opfer der na� 
nalsozialistischen Verfolgung und 
die lußeran Restitutionen sowie die 
Fortge!tung der entsprechenden 
Bestimmungen des Bundesnlcker
stattungsgeselZes und des Bundes
entschadigungsgesetzes nicht 
beeinträchtigt. Oie den Opfern der 
NS-Verfolgung und ihren Hinterblie
benen zuerlcanntan Entschädi· 
gungsrentan -rdan weiterhin nach 
den geltenden BasUmmungen 
g-lhrt. 

Oie Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland wird dafür Sorge tra
gen. daß die Zuständigkeit des 
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Chapter Six: 

Miete 3, paragraphs 1 and 3 
Chapter Seven: 

Ar1icle 1 
Miete 2 

Chapter Nina: 

Article 1 
Chapter Ten: 

Atticle 4 

In addilion. paragraph 7 of lhe letters of 
23 October 1954 from lhe Federal 
Chancellor to HCh ot tne tnree High 
Commission81'1 relating to facilitles tor 
EQ'lbassies and Consutates. a w9ll as 
the letters of 23 October 1 954 in confir
malion lrom tha High Commissioners, 
shall remain in lorce. 

4. (a) Tha Govemment ot thf Federal Re
public of Gll'ITlally declaras !hat it 
shaU taka all adequate measures to 
ensura lhat lhe provisions ot the Set
tlement Conventlon which remain in 
torce shaß not be cin:umvented in 
the terrttory of the present Gannen 
Democratic Repubtic and in Berlin. 

(b) With regard to Artlcte 1 1  ot Chapt• 
One ot the Settlement Conventlon: 

Tha Govemment ot the Federal Re
public. ot Gerrnany is _.,.e ot the 
continued exiatence ot 1. G. Far· 
benindustrie A.G. L L under the orig
inal name and shatl UH its best en
deavours to achieYe • sallsfactory 
sotutlon consistent wi1h the objec
lives whk:h -- expreised in Artic· 
„ 1 1  of Chapl8r One. 

(c) With regard to Chapters Three. Four 
and Frve of the Settlement Conven
lion: 

Tlle Govamment ot the Federal Re
public cf Gennany contlrms that tl'le 
dllelion of Chapters Three, Four 
ancl Frve lhall not aff9ct the con
linuecl apptlcallon of lhe principtes 
set forth !herein in respect ol lntemal 
restitution, compensatlon for victims 
ot Nazi persecution and extemal 
1'9SlituUon. as -il as the continued 
applicauon of the corrasponding pro
visions of the Federat Restitution 
Law and tha Faderal Compensation 
Law. The compensalion pansions 
awarded IO the victims of Nazi 
perseculion and to their descen· 
dints shall continua to be granted in 
accordanca w1th lhe apptlcable pro
visions. 

The Govemrr.ant ot tha Federat Re
public of Q13rmany shall ansure that 
upon suspension of the Settlement 

Chapitre Siaieme: 
Article 3. paragraphas 1 et 3; 

Chapllra Septieme: 
Articte 1 ;  
Article 2; 

Chapitre Neuvieme: 
Articte 1 ;  

Chapitr9 Dix*ne: 

Micle 4. 

En outre. te paragraphe 7 des tettres en 
date du 23 octobre 1954 adreu8es par 
te Chance!ler fidenll • c:hacun des troia 
Hauts Commissaires au IUjet des faci
lites pour 1es Ambuaades et les Consu
lats. de mtme que les lettres du m«ne 
jout des He&ltS CoiiNI .  11'r1S accuunt 
rbpUon de ces !ettres. demeureront 
en vigueur. 

4) a) Le Gowemement de la R8puOtique 
tea8rale d'Allemagne d8ctar• qu·11 
prendra toutes les mesures appro
priffs an vue d'assurer que !es dis· 
positlans da la Convenllon 1Ut le 
rtgtament qui dlmeureront an 
vigueur ne IOient pas contoumees 
sur te temtoire de ce qui conslitue a 
ca jour la Npublique cMmoc:rallque 
allemande, ni • Berlin. 

b) En ca qul canceme l'arlicle 11 du 
Chapilre Premier de 1a Convention 
sur le rtglament: 

La Gouvernement de la RepuOlique 
� d'Allemagne - conlCient 
du !mit que l'I. G. FllbenindUstrle 
A. G. i. L conUnue d'.m&er 10U11 
son nom d'ofigine; M fera tout ce qui 
ast an son pouvoir pour PllfVWlir • 
- SOiution selisfmMllll contonne 
aux objecilfs 6nol1l:M a l'anlcle 1 1  
du CNpitre Pramier. 

c) En ce qui concame les Chapitres 
Troisitme, OuatMme et Cinquitrne 
de ta Convenlion sur le rtglemant: 

Le Gouvernement de la R� 
f«l•rale d' AHemagne conllnNt que 
la suppression des Chapilnls 
Troisieme, OuatMme et CinquiWT!e 
n 'atfact8ra ni la poursuite de r appti
c:alion des prinCipes qui y sont tta
blis en ce qui conceme les restitu
tions in!Mnes, l'indemnlsation des 
victimes de la perstcutlon nazie et 
les rastitulions externes, ni la pour
suite de r apptication des disposi
ticr.s correspondantes da la Loi te
derale sur les restitutlons et da la Loi 
fecarale sur les indemnisalions. Les 
pensions d'indemnisaU.;m attnbuffs 
aux 'lictimes de la persäcution nazie 
ainsi qu' l teurs ayants-droits conti
nueront d'etra accord9es conlorme
mant aux dlsposiliOns applicables. 

Le Gouvernement de la Republique 
tederala d'Alle.; iagne assure que !es 
corr.oetances de ta Cour supr6me 
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Obersten Rückerstattungsgerichts 
bei der Suspendlerung des Übertei· 
tungsvervags auf die deutschen 
Gerichte übergeht. 

Die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland erklart, daß das Bun· 
desrüc:kerstattungsgesetz und das 
Bundesentschlcllgungsgesetz auf 
das Gebiet der gegenwirtigen Deut· 
sehen Demokratischen Repubhlt 
erslr9ckt werden. Hierfür sind wei
tere · Bestimmungen erforderlich, die 
den do111gen Gegebenheiten Rech· 
nung tragen. 

d) Zu dem Neunten Teil des Überlei· 
tungsvertrags: 

Die Mlkel 2 und 3 des Neunten 
Teils sind nicht beibehalten worden, 
da dawn ausgegangen wild, daß 
alle darin behandelten Fragen gere
gelt sind, soweit die Vertragspar· 
teien des Überleitungsvertrags 
betroffen sind. 
Die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland hat die Verantwortlich· 
keit fOr die Beslimmung und Befrie.. 
dlgung von in Artikel 3 bezelct.i teten 
Anspnjchen seitens dll' ihrer Herr· 
schaftsgewalt unteftlegendan Per· 
sonen übamommen, die nach deut· 
schem Recht noch geltend gemacht 
werden l<Onnen. 

[Falls sich die Regie1"U119en c!er FranzOsi· 
sehen Republik, der Vereinigten Staaten 
von Amerika und des Vereinigten König· 
reichs. Großbritannien und Nordirland mit 
dem Inhalt dieser Note einverstanden erkli
ren, werden diese Note und die das Elnver· 
stlndnls Ihrer Regierungen zum Ausdruck 
bringenden Antwortnoten eine Vereinba· 
Nng zwi9chen unseren vier RegieNngen 
bilden. die an dll'n Teg in Kraft tritt. an dem 
die letzte das Einverstlndnls ausdrückende 
Antwortnote eingeht: die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland wird die ande
ren Regierungen über den Empfang dieser 
letzten Antwortnote untenichten. 

Der englische und der französische Wort· 
laut dieser Note sind beige{Ogt; alle drei 
Wortlaute sind gleichermaßen verotndllch. 

Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versi· 
cherung meiner ausgezeichnetsten Hoch· 
achtung. 

Dr. L a u t e n s c h l a g e r  ]f 
S.E. 
dem Botschafter der Französischen Re;>u· 
blik 

. 

�.e. 
dem Botschafter der Vereinigten Staaten 
von Amerika 

s.e. 
dem Botschafter des Vereinigten König· 
reichs Großbritannien und Nordirland 

Bonn 

Convention the juriscliction of the 
Supreme Restitution Court is trans· 
ferred to German courts. 

The Govemment of the Federal Re
public of Germllr!Y states that lhe 
Federal Restitution t.aw and the 
Federal Compensalion Law will be 
exte(lded to the territory of lhe pres· 
ent Germa'I Oemocralic Republic. 
In this respect further provisions that 
take ac:count of lhe conditions pre
vaiting lhere are required. 

(d) Wlth regard to Chapter Nine of the 
Settlement Conventlon: 

Artlc:les 2 and 3 of Chapter Nine 
have not been retained on lhe as· 
sumplion lhat aß questions dealt 
with !herein have been settled as far 
as lhe Parties to the Settlement 
Convenlion are concemed. 

The Govemment of lhe Federat Re
public of Germany has assumed the 
responslbilty for the determinalion 
and satlsfactlon of any claims by 
persons subject to its jurisdictlon • 

whlch are referred to In Artide 3 and 
which may stiR be asserted undlt' 
German 1-. 

lf the Govemments of the French Repub
lic, lhe United Kingdom of Great Britain and 
Northem lreland and lhe United States of 
Amertca agree to lhe content of lhis Note, 
lhis Note and lhe Notes in reply thereto 
expressing your Governments' agreement 
shaß constltute an Agreement between our 
four Govemments, whlch. shall enter into 
force upon receipt of the last reply expres· 
sing agreemenl The Governrnent of lhe 
Federal Republic of Germany shaß inform 
lhe other Govemments of the reCeipt of that 
last reply. 

The English and French texts of this Note 
are attached hertlo, aH three texts being 
equaUy authenlic. 

Please acc:ept, Excellencies, the assur· 
ance of my highest consideratlon. 

H. E. 
the Ambassedor ot the French Republic 

lhe Ambassador of tha United Kingdom of 
Great Britain and Northem lreland 
H. E. 
the Ambassador of the United States of 
America 

Bonn 

des Reshlutions seront transferies 
aux tribunaux allemands au moment 
de la suspension de la Convention 
sur le riglement. 

Le Gouvernement de la Republique 
fltderale d'Allemagne d8clare que 
r application de Ja loi f6d6rale sur 
les restitulions et de Ja Loi f6d6rale 
sur les indemnisatlons sera 6tandue 
au territon de ce QUi constitue a ce 
jour la Republique d6mocralique al· 
Jemande; A cet igard, H sera n6ces· 
saire de pr6voir d' autres dlspositions 
prenant en campte tes conditions qul 
existent dans ce territolte. ( ' 

d) En ce qu1 conmme le Chapilre 
Neuvi6me de la Convention sur Je 
Rtglement: 

Les articles 2 et 3 du Chapitre Neu
vi8me n'ont pas 616 maintenus en 
partant du principe que toules les 
questions traittes dans ces articles 
ont 81' reglffs dans la mesure oU 
alles concement les partiff a Ja 
Convention. 

Le Gouvernement de la. R8publique 
19dtrale d' Allemagne a 8SSUIM Ja 
responsabllltt en ce qui conceme la 
�termination et le r6glement des 
demandes d'lndemnisatlon visees a 
l'artlcle 3 et pouvant encore 6tre pr6-
senties conform6ment au droit all• 
mand par des personnes soumises 
a sa juridictlon. 

Si les Gouvernements des Etats-Unis 
d'Amerique, de Ja Republique fr�se et 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'lrtande du Nord sont d'accord avec le 
contenu de la pr&sante lettre, celle-ci et les 
lettres en r9ponse exprtmant r accord da 
vos Gouvernements constitueront un ac· 
cord entre nos quatre Gouvernements qul 
entrera en vlgueur a Ja receplion de la der· 
ni6re r6ponse exprlmant accord; Je Gouver· 
nement de la Republique 16d6rale d"Alle
magne informera les autres Gouvema
ments da Ja receptlon de cette demi"8 
reponse. 

Les textes anglais et f�s de la prt· 
senta lettre sont joints, les trois textes lai
sant igalement foi. 

VeuiHez agrter. Excellences, rassurance 
de ma tres haute consideration. 

S. E. 
l'Ambassadeur des Etats-Unis d"Am8riqua 

S. E. 
I' Ambassadeur de Ja Republique fr�aise 

S. c. 
r Ambassadeur du Royaume·Uni de 
Grande·Bretagne et d· lrtande du Nord 

Bonn 
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[ V ertrag zur Regel11Dg 
aus Krieg und Besatzung �ntstandener Fragen 

(in der gemä.6 Liste IV zu dem am . 23. Oktober 1954 
in Parls-unterzeidmeten Protokoll ilber die Beendigung des Besatzungsregimes 

in der Bundesre_publlk Deutsc:hland g�lnderten Fass�g)
_ J . 

Convention on the Setllement -
of Malters Arising out of the War and the Occupation 

(as amended by Schedule IV to the PTotocol on the Termination 
of the Occupatlon Regime lD the Federal Republlc of · Germany, 

signed at Paris on 23 October 1954) 

ConvenUon sur le Reglement 
de Questions lssues de la Guerre et de l'Occupation 

. · . . . . (texte am.ende conformement l l'Annexe IV- . .  · _ 

. , - -·du Protocole sur la ces5auon du Regiuie :d'Oceupation·- - ._ . - -·:: _ :  �-:: . 

· - .
-

· ' :: .. : 
· dans 

· 
1a a·epubllqae. Fed,nlle d' A.lleiDagne,=-:- ·:� :·_; �- - : . � :,: '.� „ : . �-::--:�:-: 

· ··· · · ·· . .  .;...; .. ----- · · ·  · · signe l Paris· le 23 ·�tobre 1954)· · -
· --:·, ·::;,;: _ · .  
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[ 
DIE BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, 

DIE VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMl!1UJCA, 
DAS VEREINIGT! ICCNIGllEICH 
VON GllOSSBRITANNIEN 
UND NORDDU.AND 

DIE FR.ANZOSISCHS REPUBLIK 
und 

�lld wte folgt llbereingeltommenJ 

[ERSlERm 

Allgemeine BesUmmangen 1 

A r t i k e l  l 

...... et ...... er .... g ........ er · � .. _'11 d
Dle , C:�d

an•_,�e
d

r B-��lhr
epubl

lm
lk 

Gniadgese� festgelegten ZustiD.dig� 
keit befugt. VOil den Besatzuu.gs
beh6rdea erlassene Rechtnorschrifteu. 
aufzuheben oder zu Indem, sofem im 

1 V ertrag ilber die Beziehuu.gen zwischen 
! der Bundesrepublik Deutlchland und 

den Drei Michteu. oder In den ia 
dessen Artikel 8 aufgeführten Zu· 
set%vertrigeu. llidlta ellderes be

. stimmt ist. Bis zu einer solchen Auf• 
_ _  , _hebuu.g oder Andenmg ble�l!ea von 
. · deu. ·Besetzou.gsbeh6rdeu.. . erlusen• 

Rechtnorsduifteu. ID. Kraft. Vom Kon· 
· trollrat erluHne Rechtnorschriften 

dürfen weder· allfgehobeu. aodl ge
lndert werde. Rechtnondiriften, 
durch welche die vorliuflgen Grenzen 
der Bundesrepublik festgelegt worden 
11.D.d, oder die nach anderen Bestim· 
mungen dei Vertrags llber die Be· 
ziehungea zwischen der Bundes· 
republlk Deutsdllead und den Drei 
Mimten oder der Zusetzvertriqe in 
Kraft bleiben, dllrfen nur mit Zustim· 
muu.g der Drei Mimte geilldert oder 
aufgehoben werden. 

(2) Die Drei Mächte übertragen 
hiermit auf die Bundesrepublik du 
Recht. aec;ti jeweiliger Konsultation 
mit den Drei Mimten die llechtsvor· 
schrlftea des Kontrollrats ID.aerhalb 
des Bundesgebietes außer Wirksam-

· .. keit zu setzen, die nicht nach anderen 
Bestimmungen des Vertrags über die 
Beziehungen zwischen der Bundes
repubillt Deutschland und den Drei 

THE UNITED STATES OP AMERICA. 

THE UNITED'KINGDOM 
OP GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND, 

THE Flt!NCH R.SPUBUC 

THE PEDERAL REPUBUC 
OP GEllMANY 

Agree as follo�: 

CHAPTER ONE 

General Provisions 

A r t l c l e  1 

and 

1. lbe Federal and Land authoritles 
. shall b.ave the power, In accordance 

with thelr respective competences 
under the Basic Law of the Federal 
Republic, to repeal or ameod leg· 
lslatlon eoacted by the Occupation 
Autb.oritles, except u otherwtse pro• 
vlded In the Conventloa 011 Relations 
betweeu. the Three Powers and the 
Federal RepubUc of Germany or any 
of the related Conventlons llsted In 

_ Artlcle 8 . thereof. Until _ such repeal 
or unendmeot, legislatlon enected by 
the OccupaUon Authorittes lhall re
maiD In force. Legtslatlon enacted by 
the Control CoUDcil shall not be sub
Ject to repeal or amendmeot. Legis· 
latlon by wblch th• provlilooal 
boundarfes of the Federal Republic 
have been established, or whlch i1 
required to. be maintaloed in force 
by other provl1ioo1 of the Conventlon 
on Relations betweu the Three Pow
ers and the Federal Repubttc of 
Germany or U.y of the related Con· 
venttons, may ooly be amended or 
repealed with the consent of the 
Three Po-rs. 

2. lbe Three Powers hereby dele
gate to the .Federal Republic the rlgb.t 
to deprlve of effect within its terrl· 
tory, after coosultatton in each c111e 
with the Three Powers, all such legis· 
latlon of the Control Council as is 
not requlred to be maintained 111 force 
by otber provlsions of the Cooveotlon 
oo Relations between the Three Pow· 
ers au.d the Federal Republic of Ger· 

LA REPUBUQUE! FRANCAISE, 

LES STATS·UNIS D'AMERIQUE!, 

LE ROYAUME·UNI 
DE GRAND�·BRET AGNE 
ST D'IRELAND DU NOr.D 

LA REPUBUQUE! PEDERk.E 
D'ALLEMAGNE 

et 

conviennent des dispoaitloos sui· 
vaates: 

CHAPITRE PREMIER 

A r t i c l e  1 
1. - Les autorit61 f6d6r11les et les 

autorit6t de Land ont le pouvolr, coa· 
form6meot l leur comp6tence respec· 
ttve en vertu de la Lol Fondamentale 
de la R6publique P6d6rale, d'abroqer 
ou d'amender la 16glslatloo 6dict6e par 
les Autortt6s d'Occupatlon, sauf dla· 
polittons contraires de la Convention 
sur les Relations entre les Trols Puis· 
saaces et la R6publique F6d6rale 
d' Allemegne ou de l'une quelcooque 
des ConTeDtiODI rattach'6es enumer6e1 
l l' Article 8 de _ ladite Conventlon. 
Jusqu'A ce qu'lntervienne une -telle - 

. abrogatton ou un tel amud-ent, la 
16gtslatiou.. 6dlct'9 par les · Autoritn 
d'Occupatton demeure en Ylgueur. 
La 16gislation 6dlct'9 par le Conseil 
de ContrMe oe peut faire l'objet 
d'abroqatlon lli d'amendemenl La 
.l6gislatioa par laquelle les limltes 
territoriales provlsoires de la R6pu· 
blique F6d6rale ODt ••• . etablles, ou 
celle doot le maintleo en vlgueur eit 
eirtg6 par toute autre disposltloo de 
la Conventioo sur les Relations entre 
les Trols Pulssaaces et la R4lpublique 
F8d4lrale d' Allemagoe ou de l'une 
quelcoaque des Conventlons rat· 
tadlus. ne pourra 6tre ameodee ou 
abrogee qu'avec le cooseotemeat des 
Trols Puissances. 

· 

2. - Les Trois Puissances deleguent -
l la R4lpubllque F6d6rale le drolt de 
priver d'effet sur son territolre, aprts 
avoir coosult6 les Trois Pulssances 
daos chaque cas partlculler, toute la 
leg1slation du Conseil de Contröle 
do11t le mai11tieo en vigueur a·�st pas 
ex1gi par toute autre dlsposltioo de 
la Cooventioa sur les Relations entre 
les Trois Puiuaoces et la R6publlque 
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Mächten oder der Zusatzverträge oder 
auf Verlangen der Drei Mädlte in 
Ausübung ihrer Rechte hinsichtlich 
Berlins und Deutschlands als Ganzem, 
einschlieBlldl der Wiedervereinigung 
Deutschlands und einer Friedensrege
lung, auf die 1.m Vertrage über die 
Beziehungen :zwlachen der Bundes· 
republlk Deutschland und den Drei 
Mldlten Bezug genommen Ist, in 
Kraft bleiben, und die In einer Mit· 
teilung im Namen der Regierungen 
der Drei Mlchte an den Bundes
kanzler vom Tage der Unterzeich· 
nung dieses Vertrags aufgeführt sind. 

(3) Der in diesem Vertrag ver· 
wendete Ausdrudt. Rechtsvorschriften • 

umfaßt Proltlamalionen. Gesetze, Ver· 
ordnungen, Entscheidungen (mit Aus
nahme gerichtlicher Entscheidungen), 
Direktiven, Dur.chführungsbestimmun· 
gen, Anordnungen, Genehmigungen 
oder sonstige Vorschriften lhnllcher 
Art. die amtlich veröffentlicht worden 
alnd. Die Bezugnahme auf eine ein
zelne Recht.svorschrtlt schließt alle und 
jeden ihrer Teile, einschließlich der 
Priunbel, elll, 1ofem li.icht ausdrüdt
llch etwas anderes bestimmt ist. 

141 Die amWchen Texte der In dle
aem Artikel erwlhnten Rechtsvor· 
schritten lind diejenigen Texte, die 
zur Zelt des Erlasses ma.ßgebend 
waren. 

(S) Der Ausdrudt .Besatzungs
behörden• ,  wie er in diesem Teil ver· 
wendet wird. bedeutet den Kontroll· 
rat, die Alliierte Hohe Kommission, 
die Hoben Kommissare der Drei 
Mimte, die Militärgouverneure der. 
Drei Mimte, die Streitkräfte der Drei 
Mlchte in Deutschland, sowie Organ!· 
sat1onen und Personen, die In deren 
Namen Befugnisse ausübe n  oder - im 
Falle Ton internationalen - Organ!· 

. sattonen und Organisationen anderer 
Mimte (und der Mitglieder solcher 
Organisationen! - mit deren Ermäch· 
ttgung handeln, schließlich die bei den 
Streitkräften der Drei Michte dienen· 
den .Hilfsverb&.nde anderer Michte. 

[ .. A t  t 1 lt e 1  2 
(1) Alle Remte und Verpßimtungen, 

die durch gesetzgeberische, gericht· 
liehe · oder Verwaltungsmaßnahmen 
der Besatzungsbehörden oder auf 
Grund !Olcher Maßnahmen begründet 
oder festgestellt worden sind, sind 
und bleiben In jeder Hinsicht nach 

•deutschem Recht in Kraft, ohne Rüde.· 
sidlt darauf, ob sie In Uberehutim
mung mit anderen Rechtsvorschriften 

· begründet oder festgestellt worden 
sind. Diese Redi.te und Verpfiidttnn
gen unterliegen ohne Diskriminierung 
denselben künftigen gesetzgeberischen, 
gerichtlichen und Verwaltungsmaß
nahmen wie gleid!.artige nach inner· 
staaUic:bem deutsmem Recht begrün· 
dete oder festgestellte Rechte und 
VerpDichtungen. ::ll (2) Alle Rechte und Verpfiichtungen, 
die aus den Verträgen und inter· 
nationalen Abltommen herrühren, die 

many or any of lhe related Con
ventions or as shall not bave been 
required to be maintained in force by 
the Three Powers in the exercise of 
the1r rigbts relallng to Berlin and to 
Germany as a wbole, includlng uni· 
fication of Germany and a peace 
settlement, referred to in lhe Con· 
vention on Relations between the 
Three Powers and tbe Federal Re· 
public of Germany, as listed in a com· 
munication on behalf of lhe Govem· 
ments of lhe Three Powers to lhe 
Federal Chancellor bearing the date 
of lhe signature of the present Con· 

. vention. 

. 3. The term "legislallon" as used 
In the present Convenlion includes 
proclamations, laws, ordinances, ded· 
sloni (other than Court decisions), 
directlves, regulations. orders, U· 
censes or any other stmilar enact
ments which have been offlcially pub· 
llsb.ed. Relerence to an y speclfic legis· 
lalion sliall include eam and every 
part thereof, tncluding the preamble, 
unless otherwlse expressly provided. 

4. The offlcial text o r texts of legis
latlon relerred to in thls Arllcle shall 
be the text or texts wbich was or 
were ofllcial at lhe time of enact-
ment. 

• 

5. The term "Occupation Aulhor· 
lties" as used In tbis Cbapter means 
lhe Control Council, the Allied High 
Commission, the High Commissioners 
of the Three Powers. the Military 
Governors ol tbe Three Powers, the 
Armed Forces ol the Three Powers in 
Germany, and organizations and per
sons exercising power on their behalf 
or, in lhe case of international organi
zations and organizatlo'ns represen· 
llng other Powers 1and tbe members · 
ol such organizalionsJ, acling with 
tbeir authorization, and auxiliary con· 
tingents of otber Powers serving wilh 
the Armed Forces of the Three Powers. 

A r t i c l e  2 
1. All rlghts and obligatlons created 

or established by or under legislative, 
administrative or judical action of the 
Occupation Aulhorilies are and shall 
remain valid for all purposes Wlder 
German law whelher . or not lheir 
creation or establlshment was in con· 
formity wilh otber legislation. Such 
rights and obligations sball be subject 
without dlcrimination to the same 
future legislative, judical and adminis· 
trative measures b similar rights 
and obllgations created or established 
by or under German municipal law. 

2. All rights and obligalions arising 
under the treaties and tbe international 
agreements listed in· the enclosure 

Federale d' Allemagne ou de l'une 
quelconque des Convenlions rat· 
tachees, ou dont le mainllen en vl· 
gueur n a pas ete exige par les Trois 
Puissances dans l' e.xercice de leurs 
droits eo ca qui concerne Berlin et 
l'Allemagne dans son ensemble, y 
compris l'un1flcation de l' Allemagne 
et un reglement da paix, vises dans 
la Convention sur les Relations entre 
les Trois Pulssances et la Republique 
Ftidl!lrala d' Allemagne, et qui est 
6numertie dans une communication 
adressee au Cbancelier Pederal, au 
nom des Gouvernements des Trols 
Puissances, et portant la date de la 
signature de la prl!lsente Convention . 

3 . .,... Le terme • legislatlon • utillse 
dans la presente Convention com· 
prend les proclamations, les lois, !es · 

ordonnances, les decisions (autres que 
les dl!ldslons judlciairesJ ,  !es direc· 
llves. les r•gtements, les amHlls et 
ordres, les licences ou tout autre 
texte anaiogue, qul ont 616 olllcielle- • -
ment publitis. Sauf dispositions coD· 
traires, toute rtifl!lrence 6 une ll!lgisla· 
tlon particuli•re comprendra l'ensem· 
ble du texte de cette tegislallon, y 
comprls le preambule. 

4. - Le ou les textes olflciels de la 
ll!lgislation visee au present Article 
serout celui ou ceu:r qui etaient oll!· 
ciels au moment ou cette legislation 
a etl!l l!ldictee. 

5. - L'expression • Autoriles d'Oc· 
cupalion •, utilisl!le dans le present 
Chapitre. dl!lsigne le Conseil de Con· 
tröle, la Haute Commission Alliee, 
les Hauts Commissaires des Trois 
Puissances, les Gouvemeurs Militaires 
des Trois Puissances, les Forces Ar· 
mties des Trois Puissances en Alle
magne, ainsi que !es organisations et- . 

. personnes exe_rcant le· pouvoir en laur 
· ·nom·· ou, dans le cu .d'organisations -. :  

intemetionales et -d'organisations re· =:' 
presentant d'autres Puissances (et de · 
membres de ces organisatioas), agis··-· 
sant avec leur autorisatjon, ainsi que 
les conlingents auxilialres d' autres 
Puissances servant avec les Forces 
Armees des Trois Puissances. 

A r t l c l e  2 
1. - Taus les droits et obligatloös 

crees ou lnslitues par des mesures 
legislatives, judlciaires ou adminis
tratives prises par les Autorite• 

. d'Occupatlon, ou en vertu de telles 
mesures, sont et demeureron.t valables 
6 tous egards en droit allemand, qu'lls 
aient ete ou non crlltis ou institues 
conformement 6 d'autres textes tegis· 
latifs. Ces droits et obligations seront 
soumis, sans discrimination, aU:X 
m�mes mesures d'ordre ltigislatif, judi· 
ciaire et administratif qul seront prises 
6 l'avenir, que les dröits et obiigations 
similaires c:retis ou instilu:!s par le 
droit interne allemand ou en vertu de 
cc droil 

2. - Tous !es droits et obligatioas 
resultant des traites et des accords 
internationaux �n•Jmtires dans la liste 
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von den Besatzungsbehörden oder von 
einer oder mehreren der Regierungen 
der Drei Milchte vor Inkrafttreten 
dieses Vertrags für eine oder mehrere 
der drei wesllicllen Besat%Ungszonen 
abgeschlossen wurden und die in der 
Anlage zu der Mitteilung der Alli
ierten Hohen Kommissare im Namen 
der Regierungen der Drei Mldite an 
den Bundesltaru:ler · vom Tage der 
Unterzeldln.ung dieses Vertrags auf
geführt sind. sind und bleiben i n  
Kraft. als o b  sie aus gültigen, von 
der Bundesrepublllt abgeschlossenen 
Verträgen und Internationalen Ab
kommen herrührten. 

A r t i lt e l  3 
(l) Niemand darf allein deswegen 

unter Anklage gestellt oder durd!. 
Maßnahmen deutscher Gerid!.te oder 
Behörden in seinen Bürgerrechten oder 
seiner wlrtschaftllcllea Stellung nur 
deswegen beeintrlchtigt werden, weil 
er vor Inkrafttreten dieses Vertrags 
mit der Sache der Drei Mld!.te sym
pathisiert. sie oder ihre Polltilt oder 
Interessen unterstützt oder den Streit· 
krliften. Behörden oder Dienststellei: 
einer oder mehrerer der Drei Mäcllte 
oder einem Beauftragten einer dieser 
Mächte · Nadirichten geliefert oder 
Dienste geleistet haL Das gleidie gilt 
zugunsten von Personen, die den Ver
bündeten der Drei Mldite bei Ihren 
gemelnnmen Bestrebungen vor In 
krafttreten dieses Vertrags Sym
pathien bezelgL Unterstützung ge
währt, Naduicllten geliefert oder 
Dienste geleistet haben. Die deutsche� 
Behörden haben alle ihneL zur Ver 
fiigung stehenden Mittel anzuwenden. 
um sicherzustellen, daß der Zweck 
dieses Absal'Zes erreicht wird. 

.--- . 
/:: _: 

(2) Soweit nicht in · Abs.atz (3) · dieses 
Artikels oder durcll besondere Verei.u
barung zwischen der Bundesregierung 
und den Regierungen der Drei Milchte 
oder der betreffenden Madit etwas 
anderes bestimmt Ist, sind deutsdie 
Gerichte und Behörden nicht zustlindig 
In strafreditlichen oder nid!.tstrafrecht· 
lidien Verfilhren. die sidl auf eine 
vor IDkraftlreten dieses Vertrags be
gangene Handlung oder Unterlassung 
be%iehen, wenn unmittelbar vor In· 
_krafttreten dieses Vertrags die deut
sdlen Gerichte und"Behörden hlnslcht· 
lieh soldler Handlungen oder Unter
lassungen nicht zustindig waren, ohne 
Rücksicht darauf, ob sich diese Unzu
sllndlgltelt aus der Sache oder aus der· 
Person ergibt. · 

(3) VorbehalUldi der Bestimmungen 
des Absatzes 11r dieses Artlltels und 
jeder 1111deren einschlägigen Bestim• 
mung des Vertrags über die Be
ziehungen zwischen der Bundesrepu
blik Deutschland und den Drei 
Mlchten oder der In seinem· Artikel 8 
aufgeführten Zusal'Zverträge dürfen 
deutsche Geridite die ihnen nad!. deut
schem Recht zustehende Geridits-
barkelt ausüben: · 
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with the communication of the Allied 
High Commissioners on behalf of the 
Governments ol the Three Powers to 
the Federal Chancellor bearing the 

date of the slgnature of the present 
Convention and conciuded oo behalf 
of one or more of the three Western 
Zones of Occupation by the Occu· 
patlon Authorities or by any one or 
more of the Governments of the Three 
Powers before the entry lnto foree 
of the present ConvenUon are and 
shall remain valid as tbough they bad 
artsen under effectlv• treaties and 
internailonal agreements concluded by 
the Federal Republlc. 

A r t l c l e  3 

1. No persoo shall br prosecuted or 
prejudlc:ed lD hls civil rights or eco
nom.ic po1ition by the action of Ger· 
man courts or authoriUes solely on 
the ground that he has, prior to the 
entry lDto force of the present Cou· 
ventlon, sympathl%ed wlth or aided 
the cause of the Three Powers, or 
their pollcies or lnterests, or fumished 
Information or services to the forces, 
authoritles, or agencies of any one or 
more of the Three Pqwers. or to any 
person acting under the authority of 
any of them. The same shall apply 
lD faYOur of persons who, prior to the 
entry lnto force of the present Con
vention, have shown sympathy to, or 
aided or furnlshed wtth Information 
or services, the Allles of the Three 
Powers ln their common cause.. The 
German authoritles shall apply all 
maans at their disposal to ensure that 
the objectives of thls paragraph are 
attained 

1. Except as provided II!- paragraph 3 
of this Article, or by special agree
ment between the Governments of the 
Three Powers or the Power concärned _ 
and tha Pederal Government, German 
courts and authoritles shall have no 
jurisdictlon In any crimlnal or non· 
crlminal proceedings relatlng to an 
act or omission whldi occurred be· 
fore the date of eo.try into force of 
the present Convention, lf immedlately 
prior to sud!. date German courts "lnd 
authoritles were without jurisdictlon 
with respect to such act o� omisslon 
whether rallone materlae o�

, 
rallone 

personae. 

jointe 1 la communicatlon adressee 
au Chancelier Federal par les Hauts 
Commissaires au nom des Gouverne• 
ments des Trois Puissances et portant 
la date de la signature de la presente 
Convention, et conclus pour le compte 
de l'une ou de plusleurs des . trois 
Zooes occidentales d'occupation par 
le� Autoritis d'Occupatlon ou l'un ou 
plusieurs des Gouvernements des 
Trois Puissances avant l'entree eo 
vigueur de la presente Conventlon, 
sont et demeureront valables comme 
s'il· resultaient de traltis et d'accords 
lnternatlonaux valablement conclus 
par la Republique Ped•rale. 

A r t l c l e  3 
1. - Aucune personne ne sera pour· 

sulvle ou ne sera lesee dus ses droits 
civiques ou sa situatlon economique 
par l'action de tribunaux allemands 
ou d'autorites allemandes, du seul fall 
que. avut l'entree en vigueur de la 
presente Conventlon, elle a manifeste 
des sentlments de sympathle pour la 
cause, la politlque ou les lntertts des 
Trois Puissances, ou leur a apport6 
son aide, ou "ll fournt des renseigne
ments ou rendu des servtces aux 
Forces, aux Autoritu, ou 1 tout orga
nisme de l'une ou de plusleun des 
Trois Pulssances ou 1 toute personne 
agissant sous l' autorite de l'une de 
ces Puissances. Les mimes dlspositions 
s·appliqueront en faveur des parson
nes qui, avant l'entrie en vigueur de 
la prisente Convention. auront mani· 
festll des sentiments de sympathle 
envers les allies des Trols PuisHnces 
dans leur cause commune, ou leur 
auront apport• leur aide, ou leur 
auront fourni des renselgnements ou 
rendu des services dans cette mime 
cause.. Les · autorltlls allemandes em
ploieront tou1 . !es moyen1 doot alles 
disposent pour assurer la r6allsaUon -

· des objec:Ufs vises au prhent· para· 
· graphe. · 

.'· - - · ·  - .:· - ··<· .;, : 
. l. - &ceptlon falte dB dlsposltions. . 

prevues au paragraphe 3 du prisent 
Article ou dans un accord special 
conclu entre les Gouvernements des 
Trols Puissances ou le Gouvernement 
de la Puissance interessee et le Gou
vernement Federal, les tribunaux alle· 
mands et !es autorltes allemandes na 
seront pas comp•tents pour connaitre -
d'lnstances, penales oa non, relatives -
1 un acta ou une omission lntervenu 
avut la date d'entrea en vlgueur de 
la pr6senta Conventlon si, Immediate· -
ment avaot cette date, les trlbunaux 
allemands et les autorites allemudes 
n'a:vaient pas competence • l'eqard de 
cet acte ou de cette omlssion soit, 
ratlone mater/ae; soit raUone personae. 

3. Subject to the provtsions of para- �- 3. - Sous reserve des disposltlons 
graph 1 of this Article and to any du paragraphe 1 du present Artlcle et 
other relevant provtsion of the Con· de toutes autres dispositlons appll· 
vention on Relations between the cables de la Conventlon sur !es Rela· 
Three Powers ·and the Federal Repub- Uons entre !es Trois Puissances et la 
lic of Germany, or of the related Republique Federale d'Allemagne ou 
Conventlons, German courts may de l'una quelconqua des Conventlons 
uarcise sudi jurisdlctlon as they rattachees. les tribunaux allemands 
h•ve under German law in respect of: pourront exercer la competence qu'ils 

detiennent eo vertu du droit allemand: 
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der bestehenden Fremdherrschaft 
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INSTITUT FÜR GANZHEITLICHE FORSCHUNG 
Frete Republik Uhlenhof 

FREIBllT UND RECHT 
FOLGE 2 

Ein systemkritisches Magazin 

FRElE REPUBLIK UHLENHOF NACHDRUCK 

FUNDAMENTE 
FÜR DEN 

FREIHEITSKAMPF 
Grunderkenntnme und Gnmdentscheidungen 

für den Freiheitskampf 

zur Überwinchmg imperialistischer Priester-, Funktionärs
und Hochfinanzkasten, deren Ideologien und Praktiken, 

zur Selbslerhaltung Wld Selbstentfaltung 
des Einzelnen und der Völker auf dem Boden einer kulturellen 

Höherentwicklung sowie einer freiheitlich-demokratisch-sozialen, 
volks-, heimat- und nanuverbundenen, nichtimperialislischen 

Welwischauung und darauf fußender Rechtsstaatlichkeit, 
Friedfertigkeit und Zusammenarbeit in und zwischen den Völkern 

VERLAG FÜR GANZHEITLICHE FORSCHUNG 
Freie Republik Uhlenhof 

FREIHEIT UND RECHT 
Ein systemkritisches Magazin 

FOLGE 6n FRE.IE REPUBLIK UHLE. ... liOF NOVEMBER 2003 

THESEN, ZIELE. 
FORDERUNGEN 

ZUR WELTANSCHAULICHEN GRUNDLAGE EINER SITl'LICHEN 
PoLITIK DIE .BUNDESREPUBLIK" ALS VASALLEN- UND 

f'EINDST AA T 
ZIELE UND FORDERUNGEN F0R DIE ENTWICKLUNG EINES NEUEN 

VOLKS- UND STAATSWESENS 

Verfaßt als Rede für die Protestkundgebung der Gründungsini
tiative der Deutschen Nationalversammlung vor dem Reichs· 
tagsgebäude in Berlin am Refonnationstag, dem 31.10.2003. 

Dazu verschiedene Anlagen. 

VERLAG FÜR GANZHEITLICHE FORSCHUNG 

FREIHEIT UNP RECHT 
Ein systemkritisches Magazin 

fOl.OE 16-li FREIE REPUBLIK Um.ENHOF Augus1 2006 

ROLAND BOHLINGER / ALEXANDER REIN ACH 

DIE WELTENWENDE 
HAT LANGST 
BEGONNEN 

Die Revolutionierung Chinas, 

das Haus Ludendorff und die Folgen 

Es wird Zeit, 

bisher weitgehend Verborgenes 

zu enthüllen 

VERLAG FÜR GANZHEITLICHE FORSCHUNG 
Freie Republik Uhlenhof 

FREIHEIT UND RECHT 
Ein systemkritisches Magazin 

FOLGE 3!4 FREIE REPUBLIK UHLENHOF Nachdruck 2002 

ZENTRALE WURZELN 
DES TERRORS 

Die geistige Grundlage des Mosaismus und des Christentums 
liefen die zentralen Wurzeln 

für die Entwicklung und Rechtfertigung von 
Auserwähltheitswahn, Welthernchaftsstreben, 
Massen- und Völkennord, Gewalcherrschaf1. 

Glaubensverfolgung. Ausbeutung und Rassismus 
innerhalb des mosaisch--duisdichen 

Herrschaftsbereichs 

DOKUMENTATION 

VERLAG FÜR GANZHEITLICHE FORSCHUNG 
Freie Republik Uhlenhof 

FREIHEIT UND RECHT 
Ein systemkritisches Magazin 

fOLGE 8-11 f'llEIE REPUBLIK UHLE!'IHOF JPu zoo:=; 

DIE W AHRI-<IEIT 
MACHT UNS FREI 

DER PROZE6 GEGEN ROLAND UND D!Fll<ICll BOHLINGER 
WEGEN NACHDRUCK DES BUCHES JÜDISCHER IMPERIAUSMUS 

Dazu u.a. zwei W AHRHEITSBEWF.JSE: 
l .  Der Volksverhetzungsparagraph (§ UO StGBl dient al<; zentrales Mit

tel. um eine Auflö<;ung des Oeul«'hen Volke'i mi1 Hilft> t>inPr al'i-oh
demokratischen Diktatur herbeizufütven. 

2. Die mosaistisch-jüdische Bewegung bilde! eine nach Anikel 9 11 GG. 
verbotene imperialistische Vereinigung, die von den heungcn Macht· 
habern beschützt und geförden wird. 

INSTITIJT FÜR GANZHEITLICHE FORSCHUNG 

DElrl'SCllE FRDHDT 
NACHRICHTEN UND HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

FOLGE 1 f'RFJE RF.Pl.IBUK UHL.ENHOF 1 10.2005 

AUS DEM INHALT 

Großes Entsetzen - Die Wahrheit setzt sich immer mehr durch 
Mathilde Ludendorff: Der Siegeszug der Wahrheit 

Das Ziel: Eroberung der lnfonnationshoheit 
Freiheit durch Kultur 

Die mosaisch-jüdische Lobby auf dem Weltkriegspfad 
Die Bürger der USA im Griff des Finsteren Imperiums 

Elie Wiesel über die Legitimität des Abschlachtens 
Judentum - Erpressung der Vollkommenheit 

Eugen Dühring - der gute Europäer 
Deu1sch ist, wer zum Volk der Mörder gehört 

Die Hand der überstaadichen Mächte 
Noch eine gegen uns gerichtete Völkermordmaßnahme 

Churchill bereitete 1944 die Ausrottung aller Deut.sehen vor 
Kein Grund für kleinmütige Verzweiflung 

INSTITIIT FUR GANZHEITLICHE FORSCHUNG 
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